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Demos mit klarer Ansage2

Erste Tarifrunde: Arbeitgeber blockieren

Vorschau: 64. Verkehrsgerichtstag in Goslar

GdP/Herschelmann

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,
im Namen des Bundesvorstandes wünsche ich Euch allen ein gutes, 
gesundes und sicheres Jahr 2026. Dieser Wunsch zielt direkt auf den 
Schwerpunkt dieser Ausgabe. „Arbeitsplatz in der Gefahrenzone“ lau-
tet der Titel und verdeutlicht, wie unsicher die Arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen im Kontext der polizeilichen Verkehrsüberwachung ist. 
Mit der Januar-DP setzen wir unsere Reihe fort, jeweils vor dem traditi-
onellen Verkehrsgerichtstag in Goslar Ende Januar, dem Thema „Stra-
ßenverkehr“ Vorfahrt zu gewähren.

Als für „Verkehrspolitik“ und den Bundesfachausschuss (BFA) Ver-
kehr zuständiges Mitglied des Geschäftsführenden GdP-Bundesvor-
standes liegt mir die polizeiliche Verkehrsüberwachung, auch aus ehe-
mals dienstlicher Perspektive, in jeder Hinsicht sehr am Herzen. Ich 
freue mich, dass die Autoren des umfangreichen DP-Titels unsere ge-
werkschaftlichen Positionen und unser GdP-Engagement so klar und 
überzeugend darstellen. Und allerorten schwingt in den Texten mit: 
Wir müssen den polizeilichen Arbeitsplatz Straßenverkehr viel, viel si-
cherer machen.

Selbstverständlich hat auch die „Vision Zero“ auf die Höhe des Risikos 
der Einsatzkräfte draußen einen unmittelbaren Einfluss. Je sicherer der 
Straßenverkehr, desto sicherer ist unser Arbeitsplatz. Als GdP werden 
wir daher die Politik in die Pflicht nehmen, das Notwendige und Mög-
liche zu tun. Ja, da ist noch viel Luft nach oben. Ihr, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, erlebt dies täglich.

Es war, freundlich ausgedrückt, eine unglückliche Entscheidung des 
Gesetzgebers, Cannabis-Konsumenten einen höheren Grenzwert zu-
zugestehen. Es ärgert mich, dass trotz aller Warnhinweise damit fal-
sche, womöglich fatale Anreize geschaffen wurden. Klar ist: Wenn wir 
über Cannabis debattieren, reden wir ebenso über den Alkohol, wei-
tere Drogen und Medikamente. Wer berauscht ist, gehört auf das Sofa 
oder ins Bett, bestimmt nicht hinter das Lenkrad!

Ohne zu viel verraten zu wollen, steht bald ein neues „Verkehrspoliti-
sches Programm“ der GdP an. Das wurde Zeit. Gut also, dass der ver-
gangene Bundeskongress einen BFA Verkehr beschlossen hat. Die-
ser hat prompt angefangen zu liefern, und mit seinem Vorsitzenden 
Ringo Drews, den ich stellvertretend für das Gremium nenne, sind die 
richtigen Kolleginnen und Kollegen dort dabei. Ihr verschafft der po-
lizeilichen Verkehrsüberwachung wieder den Stellenwert, der ihr ge-
bührt. Danke. I

Michael Mertens, stellvertretender 
GdP-Bundesvorsitzender, zuständig 
für die Verkehrspolitik.
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ERSTE TARIFRUNDE: ARBEITGEBER BLOCKIEREN

Demos  
mit klarer 
Ansage
Zalreiche Kolleginnen und Kollegen haben 
Anfang Dezember den Arbeitgebern 
anlässlich der ersten Runde der 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes der Länder einen 
lautstarken Empfang bereitet. Gleichzeitig 
verschafften die Demonstrierenden den 
Verhandlern der öD-Gewerkschaften einen 
soliden Rückenwind für die erwarteten 
schwierigen Gespräche.

Redaktion

 SCHWERPUNKT TARIF 
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Den Auftakt der Ländertarifrunde in 
der Berliner Landesvertretung Baden-
Württembergs nutzen die Gewerk-

schaften dazu, ihre Ende November veröf-
fentlichten Forderungen in aller Deutlichkeit 
zu untermauern. Wenig überraschend block-
te die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) erst einmal ab. TdL-Verhandlungs-
führer und Hamburgs Finanzsenator, Dr. 
Andreas Dressel, bemühte die klamme Kas-
senlage der Länder, um den Forderungen 
von ver.di, GEW, IG BAU und der GdP die 
Nichtfinanzierbarkeit zu attestieren, und 
sprach von weltfremden, geradezu astrono-
mischen Ansprüchen. Am Ende folgten die 
Arbeitgeber ihrer bereits zuvor verbreiteten 
Ankündigung, noch kein Angebot vorlegen 
zu wollen. Verhandlungserfahrene Teilneh-
mende der Arbeitnehmervertretungen ließen 
sich dennoch nicht ins Bockshorn jagen. Ers-
te Runden hätten „halt ihre spezielle Tradi-
tion“, auch wenn auf diese verzichtet werden 
kann. Trotzdem ignorierten die Arbeitgeber 
damit die Lage der Beschäftigten und ließen 

„Wir benötigen eine Lohnerhöhung, die 
bei uns wirklich etwas verbessert“, 
verdeutlichte GdP-Tarifvorstand 
Christian Ehringfeld in Berlin. Im 
Hintergrund: GdP-Bundesvorsitzender 
Jochen Kopelke.
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gerade zu Beginn der Verhandlungen das 
wichtige Zeichen für mehr Wertschätzung 
gegenüber den Beschäftigten vermissen.

„Bei der zweiten Verhandlungsrunde 
erwarten wir ein Angebot ohne Mogelpa-
ckung und ohne Hinhalte-Taktik“, beton-
te GdP-Tarifchef und -Bundesvize Christian 
Ehringfeld vor dem Treffen mit den Arbeit-
gebern und bekräftigte: „Wir benötigen eine 
Lohnerhöhung, die bei uns wirklich etwas 
verbessert.“ Ehringfeld bekräftigte die ent-
schlossene Haltung der Arbeitnehmerseite: 
„Ohne gute Bezahlung gibt es keinen guten 
öffentlichen Dienst. Insbesondere die Spe-
zialistinnen und Spezialisten in den Polizei-
en wie IT-Fachkräfte und Forensiker benöti-
gen attraktive Rahmenbedingungen. Sonst 
wandern sie ab. Das gilt prinzipiell für den 
gesamten Tarifbereich der Polizei. Diese 
Beschäftigten bilden das wichtige Rückgrat 
des Vollzugs.“ Auch seien steigende Belas-

tungen durch ständig komplexer werdende 
Aufgaben hinzugekommen. „Das heißt: Wir 
müssen mehr können, müssen mehr wissen, 
haben mehr Druck und tragen mehr Verant-
wortung. Gute Polizei geht nicht zum Dis-
countpreis.“ Nur mit guten Löhnen bestehe 
man den Wettbewerb mit der Wirtschaft um 
qualifizierte Kräfte und den Nachwuchs.

Demonstriert wurde ebenfalls in Bremen. 
Dort begann die Tagung der Innenminister 
der Länder (IMK). Mehr als 150 Demonstrie-
rende der Gewerkschaft der Polizei verdeut-
lichten, dass jede Tarifverhandlung auch 
eine Besoldungs- und Versorgungsverhand-
lung ist. Grundsätzlich werden die Bezüge 
beamteter Polizeibeschäftigter im Nachgang 
eines neuen Tarifabschlusses angepasst. Mit 
Blick auf die letzten Besoldungsurteile am 
Bundesverfassungsgericht, die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten sowie den Anstieg der 
Altersabsicherungen und Versicherungskos-

ten sind nun also die Dienstherren für die 
Probleme und den Unmut der Beschäftigten 
„sensibilisiert” worden. Lautstark forderten 
sie auch mehr Personal und Investitionen in 
die Sicherheitsbehörden.

Unter dem Motto „Löhne rauf, sonst zah-
le ich drauf“ fordert die GdP gemeinsam mit 
den öD-Gewerkschaften eine Erhöhung der 
Tabellenentgelte um 7 Prozent, mindestens 
aber um 300 Euro monatlich. Zudem eine 
Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 200 
Euro monatlich, die Erhöhung aller Zeit-
zuschläge in Paragraf 8 Abs.1 TV-L um 20 
Prozentpunkte, eine Laufzeit (außer Zeit-
zuschläge) von 12 Monaten sowie die zeit- 
und inhaltsgleiche Übertragung auf Beam-
tinnen und Beamte und Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfänger. 
Die zweite Verhandlungsrunde ist für Mitte 
Januar in Potsdam anberaumt. I
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Die Arbeitgeberseite gesellte sich für kurze 
Zeit zu den Demonstrierenden. 

Eine gute „Hundertschaft“ GdP-Demonstrierender 
machte klare Ansagen.

Dieses Bild sagt mehr als Worte. Bremens GdP-Chef Nils Winter im Interview.
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KARLSRUHE ENTSCHEIDET ZU BEAMTENBESOLDUNG

Paukenschlag!
Das Bundesverfassungsgericht hat am 19. November 2025 eine 
weitreichende Entscheidung für Berliner Beamtinnen und Beamte 
getroffen. Es hatte festgestellt, dass die Besoldung in der 
Besoldungsordnung A in den Jahren 2008 bis 2020 
verfassungswidrig zu niedrig war.

Gudrun Hoffmann

nen und Beamten und ihrer Familien etwas 
qualitativ anderes ist, als die staatliche Hilfe 
zur Erhaltung eines Mindestmaßes sozialer 
Sicherung und sozialer Standards für alle. 
Sein weiteres Prüfschema hat das Gericht 
ebenfalls fortentwickelt. So folgt in einem 
zweiten Schritt die sogenannte Fortschrei-
bungsprüfung, in der die Entwicklung der 
Besoldung seit 1996 mit den verschiedenen 
Parametern verglichen wird. Beim Vergleich 
der Besoldung mit dem Tariflohnindex, der 
Entwicklung der Tariflöhne im öffentlichen 
Dienst, dem Nominallohnindex und dem 
Verbraucherpreisindex ist bei einer Abwei-
chung von fünf Prozent von einem Verstoß 
und bei einem Verstoß gegen zwei der so-
genannten Parameter von der Verfassungs-
widrigkeit der Besoldung auszugehen.

Klar ist, dass nun alle Besoldungsgesetz-
geber aufgefordert sind, ihre Besoldung auf 
den Prüfstand zu stellen. Gerade der neue Re-
ferenzrahmen, den das Äquivalenzeinkom-
men bedingt, erfordert eine Neuberechnung. 
Zu sehen ist auch, dass das Gericht nicht alle 
momentan streitigen Aspekte aufgegriffen 
hat. Gerade die Anrechnung der Einkommen 
von Ehe- und Lebenspartnerinnen und -part-
nern der Beamtinnen und Beamten war nicht 
Gegenstand der Betrachtung. Hier sind noch 
weitere Verfahren anhängig, und es bleibt 
weiter abzuwarten, ob Karlsruhe hier mit ei-
nem weiteren Paukenschlag aufwartet, wie 
er Mitte November 2025 erklang. I

Damit knüpft das Gericht an seine im 
Jahr 2015 etablierte und mit Entschei-
dungen im Jahr 2020 verstetigte Recht-

sprechung zur Verfassungskonformität der 
Besoldung an und entwickelt diese weiter. 
War bisher Bezugsgröße für das sogenannte 
Abstandsgebot die Grundsicherung, bemisst 
sich nun der Verfassungsverstoß nach dem 
Unterschreiten der „Prekariatsschwelle“. 
Diese ist unterschritten, wenn die unterste 
Besoldungsgruppe weniger als 80 Prozent 
des sogenannten Medianäquivalenzeinkom-
mens beträgt. Das Median-Äquivalenzein-
kommen ist ein statistischer Ansatz, um 

die nominalen Netto-Haushaltseinkommen 
durch differenzierte Gewichtung nach Zahl 
und Alter der Haushaltsmitglieder miteinan-
der vergleichbar zu machen. Es stellt damit 
nicht nur auf ein bloßes Pro-Kopf-Einkom-
men, sondern eben unter anderem auch 
auf Einsparpotenziale durch gemeinschaft-
liches Wirtschaften ab. Beim Unterschreiten 
dieser Schwelle ist von einer verfassungs-
widrigen Unteralimentation auszugehen. 
Die Abkehr von der Grundsicherung als 
Bezugsgröße begründet das Gericht unter 
anderem damit, dass sonst nicht deutlich 
wird, dass die Alimentation der Beamtin-

 „  
Wir freuen uns, dass die Landesregierung dem guten 
Beispiel des Bundes folgt und die Polizeizulage in 
Sachsen-Anhalt ruhegehaltsfähig macht. Die besondere 
Verantwortung und Gefährdung von Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten muss beim Ruhegehalt 
berücksichtigt werden. Dafür hat sich die GdP eingesetzt 
und kann jetzt den Erfolg verkünden.
Nancy Emmel
GdP-Co-Landesvorsitzende am Rande der Tarifdemo in Berlin Anfang Dezember
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VORSCHAU: 64. VERKEHRSGERICHTSTAG IN GOSLAR

Sicherheit, Recht 
und Mobilität
In diesem Monat beginnt der 64. Verkehrsgerichtstag (VGT), 
wiederum in Goslar, eine Tradition. 1200 Expertinnen und Experten 
aus Justiz, Politik, Wissenschaft und Verbänden wollen aktuelle 
Fragen der Verkehrssicherheit analysieren und Empfehlungen 
entwickeln. Und die Gewerkschaft der Polizei (GdP)? Sie ist mit ihrem 
Bundesfachausschuss Verkehr dort vertreten. Na klar. 
Worüber wird in den VGT-Arbeitskreisen (AK) debattiert? Für 
Antworten:  „Bitte folgen“.

Ringo Drews

Arbeitskreis I
Vollstreckung von Sanktionen aus 
Verkehrsverstößen in der EU

Der deutsche Gesetzgeber steht vor großen 
Herausforderungen. Aufgrund der Novelle 
der EU-Richtlinie zur grenzüberschreiten-
den Verfolgung von Verkehrsverstößen, die 
sogenannte EU-Crossborder-Enforcement-
Richtlinie (CBE-Richtlinie 1.0), müssen bis 
2028 die neuen Regelungen (CBE 2.0) zur 
Vollstreckung ausländischer Verkehrsbuß-
gelder in nationales Recht umgesetzt wer-
den. Ziel ist die deutliche Erleichterung einer 
EU-weiten Durchsetzung von Geldsanktio-
nen und eine Erweiterung des verkehrs-
sicherheitsrelevanten Deliktskatalogs. 
Derzeit können Geldbußen zwar länder-
übergreifend vollstreckt werden – aller-
dings in einem bürokratisch aufwendigen, 
häufig wenig erfolgreichen Verfahren erst 
ab einer Bußgeldhöhe von 70 Euro – auf-
grund von EU-Recht. Durch den anfragen-
den Staat muss ein Vollstreckungsersuchen 
gestellt werden, das durch die Justizbehörde 

 TITEL 
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geprüft wird. Erst, wenn die Voraussetzun-
gen erfüllt sind (etwa die Mindesthöhe des 
Bußgeldes), wird der Bußgeldbescheid über 
die Behörden im Wohnsitzstaat vollstreckt.

Bisher blieben unter der CBE 1.0 die Hälf-
te aller Bußgelder trotz Zustellung unvoll-
streckt. Ferner mangelte es an ausreichen-
der Zusammenarbeit bei Nachermittlung 
und Vollstreckung.

Der Arbeitskreis wird sich insbesonde-
re damit beschäftigen, welche Herausfor-
derungen bei der Umsetzung in nationales 
Recht bestehen: zu niedrige nationale Buß-
geldhöhen als Vollstreckungshürde, unter-
schiedliche rechtliche Einstufung des De-
liktskatalogs in der jeweiligen nationalen 
Gesetzgebung. Und hauptsächlich, es umzu-
setzen, den Fahrzeugeigentümer/Fahrzeug-
halter zur Zusammenarbeit mit den Behör-
den bei der Ermittlung der haftbaren Person 
im Einklang mit dem nationalen Recht des 
betreffenden Mitgliedstaates zu verpflich-
ten. Und dies in Einklang mit dem gelten-
den Schuldrecht – Halterverantwortlichkei-
ten für den fließenden Verkehr – zu bringen.

Zudem enthält die CBE-Richtlinie eine 
weitere Regelung: Ab 2029 dürfen private 
Inkassodienstleister keine von der Richt-
linie umfassten Verstöße einfordern (etwa 
Geschwindigkeitsüberschreitungen oder 
Verstöße gegen Einfahrtsverbote in Innen-
städten). Der AK wird erörtern, in welchem 
Umfang private Inkassovertretungen bis 
2029 noch tätig werden dürfen, vornehm-
lich vor dem Hintergrund, dass ausländi-
sche Behörden häufig auf derartige Dienst-
leister zurückgreifen.

Arbeitskreis II
Alkoholisiert auf Fahrrädern  
und Pedelecs

Im Polizeidienst zeigt sich nahezu täglich, 
dass gesetzliche Alkoholgrenzen im Straßen-
verkehr von Verkehrsteilnehmenden nicht 
selten missverstanden werden. Während 
Paragraf 24a StVG (Straßenverkehrsgesetz) 
klare Sanktionen für alkoholisierte Kraft-
fahrzeugführende vorsieht, gelten diese Vor-
gaben nicht für Radfahrende – eine Differen-
zierung, die in der Praxis regelmäßig zu Fehl-
annahmen führt. Hoch problematisch: Der 
strafrechtlich relevante Grenzwert für Rad-
fahrende liegt erst bei 1,6 Promille, obwohl 
bereits deutlich niedrigere Werte das Fahr-
vermögen erheblich beeinträchtigen können.

Mit dem wachsenden Anteil von Elekt-
rokleinstfahrzeugen, Pedelecs und moder-
nen Fahrrädern gewinnt daher die Frage an 
Bedeutung, welches Gefährdungspotenzial 
von alkoholisierten Nutzenden dieser Ver-
kehrsmittel ausgeht und wie diese Risiken 
im Verhältnis zu anderen Verkehrsarten zu 
bewerten sind. Der AK wird daher die aktu-
elle Rechtslage analysieren. Zu klären sein 
wird, ab welchem Alkoholgrenzwert für die 
genannte Gruppe ein erhebliches Gefähr-
dungspotenzial besteht. Ferner steht zur 
Diskussion, ob die unterschiedliche Be-
handlung von Kraftfahrzeugführenden und 
Rad- oder Pedelecfahrenden bei der Sankti-
onierung angesichts der jeweiligen Risiken 
noch sachlich gerechtfertigt ist.

Arbeitskreis III
Unfallrisiko Ablenkung am  
Steuer durch Handy & Co.

Ablenkung gilt weiterhin als eine der ge-
fährlichsten Unfallursachen. Studien bele-
gen, dass ein Großteil der Fahrzeugführen-
den digitale Geräte regelmäßig während der 
Fahrt bewusst nutzt – trotz Verbots und dro-
hender Bußgelder. Längst geht es nicht mehr 
nur um das klassische Telefonieren: Nach-
richten, Videos, soziale Netzwerke und so-
gar Livestreams („IRL-Streams“) werden 
während der Fahrt konsumiert oder produ-
ziert. Die Folgen: ein deutlicher Verlust der 
Aufmerksamkeit und Unfallrisiken mit teils 

gravierenden Konsequenzen. Als schwierig 
gestaltet sich jedoch der Nachweis solcher 
Verstöße.

Der AK dürfte erörtern, welche Maßnah-
men seitens des Gesetzgebers und der Auto-
mobilindustrie geeignet sind, diese Unfälle 
zu reduzieren. Wichtige Rollen spielen dabei 
ebenso Aufklärung und Prävention wie die 
Angemessenheit der aktuellen Rechtsfolgen.

Parallel dazu gewinnt die Debatte um so-
genannte Monocams an Bedeutung. Die Ein-
zelkameras erfassen automatisiert durch die 
verbotswidrige Nutzung elektronischer Ge-
räte erkennbare Ablenkungsverstöße – wes-
halb diese oft als „Handy-Blitzer“ bezeich-
net werden. Während die Technologie in den 
Niederlanden bereits etabliert ist, hat Rhein-
land-Pfalz Anfang 2025 als deutscher Vorrei-
ter grünes Licht für eine Einführung gege-
ben. Neben der konsequenten Ahndung soll 
die Technik eine präventive Wirkung ent-
falten; entsprechende Hinweisschilder ma-
chen Verkehrsteilnehmende auf die Über-
wachung aufmerksam.

Angesichts des Eingriffs in Persönlich-
keitsrechte sollte sich der AK zudem mit der 
Frage auseinandersetzen, ob die geltenden 
gesetzlichen Regelungen ausreichen oder ob 
für den Einsatz der Monocams eine explizite 
Rechtsgrundlage geschaffen werden muss.

Arbeitskreis IV
Schadensersatz bei 
unfallbedingtem Ausfall  
eines Fahrzeugs

Weniger BFA-relevant ist die Frage, wie es 
um Schadensersatzansprüche von Geschä-
digten nach einem Unfall, während der Re-
paratur oder bei der Beschaffung eines Er-
satzfahrzeugs steht. „Ist das von der Recht-
sprechung entwickelte bisherige System des 
Schadensersatzes bei unfallbedingtem Aus-
fall eines Kraftfahrzeugs noch zeitgemäß?“ 
Unter anderem dieser Frage wird sich der Ar-
beitskreis IV widmen.

Arbeitskreis V
Reparatur von Unfallschäden  
mit Gebrauchtteilen

Die Reparatur mit gebrauchten Kfz-Ersatztei-
len, die sogenannte „zeitwertgerechte“ Repa-
ratur, ist nicht neu, aber hierzulande noch 
immer kein Standard. Bereits im Rahmen des 
37. Deutschen Verkehrsgerichtstages im Jahr 
1999 wurde durch den AK „Kfz-Reparatur mit 
Gebrauchtteilen“ die Empfehlung ausgespro-
chen, dass es aus ökologischen und ökono-
mischen Gründen sinnvoll sei, die Kfz-Un-
fallreparatur mit gebrauchten Ersatzteilen 
auch beim Versicherungsschaden einzuset-
zen. Obwohl in anderen Ländern bereits seit 
vielen Jahren eine vernetzte Infrastruktur 
aus Recyclern, Werkstätten und Versiche-
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rern besteht und die Akzeptanz bei den Au-
tofahrern hoch ist, ist Deutschland in dieser 
Sache kaum einen Schritt vorangekommen. 
Auch dieser AK wird vom GdP-BFA Verkehr 
von außen verfolgt.

Arbeitskreis VI
Überhöhte Anforderungen bei  
der Führerscheinprüfung?

Anders sieht es in diesem AK aus: Der Füh-
rerschein hat hierzulande in den vergange-
nen Jahren an Popularität gewonnen. Erst-
mals lag die Anzahl an Fahrprüfungen im 
Jahr 2024 bei über zwei Millionen. Erheblich 
zugenommen haben jedoch auch die Durch-
fallquoten – sowohl bei der theoretischen 
als auch bei der praktischen Fahrprüfung. 
Studien des TÜV-Verbands zeigen, dass im 
Jahr 2024 etwa 45 Prozent der Fahrschüler 
die Theorieprüfung zur Fahrerlaubnisklas-
se B sowie die praktische Prüfung von rund 
37 Prozent nicht bestanden hatten.

In Städten liegt die Durchfallquote höher 
als auf dem Land. Ältere Fahrerlaubnisbe-
werberinnen und -bewerber fallen häufiger 
durch, ebenso Personengruppen, in deren Fa-
milien kaum Auto gefahren wird, es also mut-

maßlich an „Beifahrerpraxis“ mangelt. Laut 
TÜV ist die Prüfungsangst einer der größten 
Faktoren. Eine Folge dessen ist sicherlich der 
starke Zuwachs an Betrugsversuchen. Im ver-
gangenen Jahr kostete der Weg bis zur Fahr-
erlaubnis zwischen 2500 und 4500 Euro, ab-
hängig von der Region und der Fahrschule. 
Aus diesen Gründen werden Fahrstunden auf 
das Minimum reduziert, was die Erfolgsaus-
sichten schmälert.

Die Fahrschulausbildung umfasst nun 
aber auch mehr als die reine Praxisvermitt-
lung und Fahrprüfungen: Sie schließt auch 
die Ausbildung von Fahrlehrern und Prüfern 
sowie die Fahrschulüberwachung ein. Zu be-
rücksichtigen sind europäische und nationa-
le Vorgaben, Erkenntnisse wissenschaftli-
cher Studien sowie die Interessen betroffener 
Personen und Institutionen. Dieses komplexe 
System ist in der Gesamtheit zu betrachten. 
Es muss kontinuierlich angepasst werden, 
um eine hochwertige Fahranfängerausbil-
dung sicherzustellen, ohne dass es zulasten 
der Verkehrssicherheit geht.

Dem wird sich der AK widmen, und fer-
ner klären, ob die derzeitigen Prüfungsfor-
men überhaupt noch zeitgemäß sind und 
welche weiteren Maßnahmen denkbar sind. 

In diesem Kontext werden sowohl die Wir-
kungen eines Stufenführerscheins für Fahr-
anfänger auf die Verkehrssicherheit zu dis-
kutieren sein als auch Lösungsansätze, wie 
sich die Bezahlbarkeit des Fahrunterrichts 
für Fahrschüler mit Qualität und Sicherheit 
vereinbaren lässt: faire Preisgestaltung, 
klare Lernpfade, investierte Qualität (aus-
gebildete Lehrer, sichere Fahrzeuge, gute 
Begleitung) und soziale Unterstützungsme-
chanismen. Kompromisse zulasten der Ver-
kehrssicherheit dürfen jedoch nicht einge-
gangen werden.

Arbeitskreis VII
Mehr Verkehrssicherheit durch 
aussagekräftigere Unfalldaten

Bereits im Jahr 2013 wurde auf europäischer 
Ebene beschlossen, die Definition „Maxima-
ler AIS Schweregrad ≥ 3“ oder kurz „MAIS 3+“ 
als Grad für eine schwerwiegend verletzte 
Person zu verwenden. Die Grundlage ist da-
bei die „Abbreviated Injury Scale (AIS)“, ein 
anatomisches Bewertungssystem zur Klas-
sifizierung der Schwere von Verletzungen. 
MAIS 3+ steht für den „Maximum Abbrevia-
ted Injury Scale“ (MAIS) Grad 3 oder höher. Es 
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bedeutet, dass eine Person eine oder mehre-
re Verletzungen erlitten hat, die als schwerst-
verletzt/lebensbedrohlich eingestuft werden. 
In Deutschland hat sich seitdem nicht viel ge-
tan. Während in der amtlichen Unfallstatistik 
die getöteten und leicht verletzten Personen 
definitionstechnisch unproblematisch sind, 
ist die Gruppe der Schwerverletzten sehr he-
terogen. Nach wie vor erfolgt keine Katego-
risierung nach schwerstverletzten Personen. 
Zu diesem Thema berichtete DP-Autor Peter 
Schlanstein ausführlich in der DP-Septem-
ber-Ausgabe 2025.

Nun wird im Arbeitskreis zu diskutieren 
sein, inwiefern detailliertere Daten, also 
auch die Darstellung von Schwerstverletz-
ten in der Unfallstatistik, zu einer besseren 
Prävention führen und dadurch womöglich 
die Unfallzahlen reduziert werden.

Strebt man ein vollständiges Unfallla-
gebild an, darf die Debatte, ob auch Unfäl-
le ohne Fahrbeteiligung wie reine Fußgän-
ger-Alleinunfälle, etwa ein Sturz, künftig in 
der Unfallstatistik zu berücksichtigen sind, 
nicht fehlen.

Trotz des Wunsches nach einer vollum-
fänglichen Datenerfassung müssen selbst-
redend datenschutzrechtliche Aspekte be-
rücksichtigt und eingehalten werden. Klar 
ist: Niemand benötigt ein neues „Bürokra-
tiemonster“. Insbesondere für polizeiliche 
Einsatzkräfte muss sich der zeitliche Auf-
wand für die Datenerhebung in einem an-

men entwickeln müssen, der Sicherheit ge-
währleistet, aber gleichzeitig Innovation zu-
lässt. Besonders relevant ist dabei die Frage, 
wie Drohnen technisch und organisatorisch 
in bestehende Kontroll- und Überwachungs-
systeme eingebettet werden können. Eine 
verlässliche Kommunikation zwischen allen 
Luftraumnutzern ist unerlässlich, um Kolli-
sionen zu verhindern und effiziente Einsatz-
abläufe sicherzustellen. Meldepflichten leis-
ten hierzu einen wichtigen Beitrag, können 
jedoch für private Anwender und Unterneh-
men einen erheblichen bürokratischen Auf-
wand bedeuten. Digitale, intuitive Lösungen 
bieten die Chance, diesen bürokratischen 
Aufwand zu reduzieren und zugleich Trans-
parenz und Luftraumsicherheit zu erhöhen.

Fest steht, dass Drohnen den Alltag – zi-
vil wie auch polizeilich – weiter prägen wer-
den. Entscheidend wird sein, sie sinnvoll 
und sicher in bestehende Strukturen zu in-
tegrieren und dabei den notwendigen Aus-
gleich zwischen Regulierung und Innovati-
onsfreiraum zu finden. Igemessenen Rahmen halten.

Spannung verspricht das Thema, welche 
Rolle Künstliche Intelligenz künftig bei der 
Unfallaufnahme übernehmen könnte.

Arbeitskreis VIII
Wie viele und welche Drohnen 
verträgt der Luftraum?

Unbemannte Luftfahrtsysteme (ULS) ha-
ben sich in den vergangenen Jahren von ei-
ner technischen Spielerei zu einem festen 
Bestandteil moderner Infrastruktur entwi-
ckelt. Sie unterstützen landwirtschaftliche 
Prozesse, optimieren logistische Abläufe, 
leisten wertvolle Dienste im Katastrophen-
schutz und überwachen sensible Bereiche. 
Damit sind Drohnen längst auch in der Si-
cherheitsarchitektur angekommen. In vie-
len Polizeibehörden gelten sie heute als un-
verzichtbares taktisches Einsatzmittel, das 
bei der Lageaufklärung, der Gefahrenab-
wehr und der Ermittlungsarbeit eine zent-
rale Rolle spielt. Ihr Potenzial ist enorm – 
ebenso wie die Herausforderungen, die sich 
aus ihrer Integration in den bestehenden 
Luftraum ergeben.

Mit den neuen EU-Regelungen wurde ein 
Rahmen geschaffen, der den sicheren Paral-
lelbetrieb von bemannten und unbemann-
ten Luftfahrtsystemen ermöglichen soll. Die 
Ausgestaltung dieser Vorgaben obliegt nun 
den Mitgliedstaaten, die einen Rechtsrah-
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DP-Autor 
Ringo Drews

begann im Jahr 2000 sein Polizei-
Studium in der Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern (M-V). 
Nach längerer Zeit im Einzeldienst 
und nach über vier Jahren im Innen-
ministerium MV in verschiedenen 
Tätigkeiten ist er seit 2015 als 
Dozent an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege (FHöVPR) M-V auf 
dem Gebiet des Verkehrsrechts in 
der Aus- und Fortbildung sowie des 
Studiums tätig. Im Januar 2024 
übernahm er das Amt des Vor-
sitzenden im GdP-BFA Verkehr.
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DER VORSITZENDE DES BFA VERKEHR IM GESPRÄCH

Aufregen hilft 
nicht
Ein paar Minuten vor der Novembersitzung des 
Bundesfachausschusses (BFA) Verkehr in der Hildener 
Bundesgeschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei (GdP) bat DP 
den BFA-Vorsitzenden kurz rechts ranzufahren. Seinen prägnanten 
Vornamen „Ringo“ schenkte ihm übrigens seine Mutter als großer 
Fan einer Band, die jüngere Lesende gerne googeln dürfen. Im 
Gespräch mit unserem Kollegen Drews geht es jedoch um die 
polizeiliche Verkehrsüberwachung und nicht um einen der 
bekanntesten Songs der besagten Band: „Drive my car“.

Michael Zielasko

DP: Ringo, im Norden sagt ihr „Butter bei 
die Fische“. Also: Wie oft hast Du privat 
vergessen, Dich im Fahrzeug anzuschnal-
len?
Ringo Drews: Noch nie. Darauf achte ich 
sehr, und es ist mir sehr wichtig. Der Gurt 
schützt Leben, das meiner Mitfahrenden 
und meines. Wer mit mir fährt, ist ange-
schnallt. Diese Einstellung sitzt tief, ganz 
unabhängig davon, ob ich Polizist bin oder 
nicht.

DP: Wie nimmst Du als Experte den Stra-
ßenverkehr wahr? Als Polizist oder Privat-
mann?
Drews: Aus meiner Haut komme ich tatsäch-
lich nicht so recht. Ich bin als Polizist sozia-
lisiert und seit 25 Jahren im Beruf. Viele Jah-
re war ich auf der Straße, und so nehme ich 
den Verkehr auch wahr.

DP: Das heißt?
Drews: Während ich fahre, sehe ich, dass 
Menschen zum Beispiel telefonieren, ich be-
komme mit, ob jemand nicht angeschnallt 
ist und in welchem Zustand das Fahrzeug 
ist. Als Polizist und auch Dozent an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow, 
Mecklenburg-Vorpommern, unterrichte ich 
seit vielen Jahren Verkehrsrecht. Ein Thema 
sind unter anderem die Bau- und Betriebs-
vorschriften, mit anderen Worten: das Tu-
ning. Umbauten an Fahrzeugen entgehen 
mir also auch nicht. Tiefgründige Gedan-
ken mache ich mir, wenn ich privat unter-
wegs bin, deshalb jedoch nicht.

DP: Denkst Du Dir manchmal, also, es 
wäre schon gut, wenn die Kolleginnen 
und Kollegen jetzt da wären?
Drews: Vielleicht im Unterbewusstsein oder 
wenn es gerade zu relativ vielen Verstößen 
kommt. Dann denke ich womöglich schon, 
dass es gut wäre, wenn die Fahrenden her-
ausgezogen werden würden.

DP: Auf meinem Weg zur S-Bahn gibt es 
eine Radampel: 100 Rotlichtverstöße Mi-
nimum…
Drews: Wir können als Polizisten nicht über-
all sein. Ich bin es auch leid, mir darüber den 
Kopf zu zerbrechen und darüber, wie ande-
re darüber denken. Das Problem ist der Per-
sonalmangel. Wenn Gefahrenschwerpunkte 
erkannt werden, wird man dort stehen und 
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kontrollieren. So haben wir es früher auch ge-
macht. Zum Beispiel im Kontext des blecher-
nen grünen Abbiegepfeils. Wir hatten in un-
serem Revier eine Kreuzung mit einem sol-
chen Blechpfeil. Dort haben wir tatsächlich 
mit fünf Mann, also mit hohem Personalan-
satz, gestanden und kamen aus dem Schrei-
ben nicht mehr raus, weil kaum einer wirk-
lich stehen geblieben ist.

DP: Bei Stoppschildern auch geübtes 
Handeln.
Drews: Ja. Ein Stoppschild zu überfah-
ren oder, nicht zu blinken, ist mittlerweile 
Volkssport geworden. Wenn wir Polizeibe-
amte alles ahnden würden, kämen wir mit 
unseren anderen Aufgaben jedoch nicht 
mehr hinterher. Und eine Verkehrskontrolle 
muss beweissichernd gemacht werden – mit 
einem hohen Personalansatz. Das ist die Re-
alität auf unseren Straßen und die der poli-
zeilichen Verkehrsüberwachung.

DP: Mich ärgert es, wenn beispielsweise 
jemand bei einer durchgezogenen Linie 
links abbiegt. Ich muss dann immer etwas 
beruhigt werden…
Drews: Es hilft doch nichts. Weißt Du: Die 
Energie, die ich dafür aufbringe, mich auf-
zuregen, wende ich lieber für etwas ande-
res auf, vornehmlich wenn ich privat un-

terwegs bin. Als Streifenbeamter gehst Du 
natürlich anders vor und hältst die Fahr-
zeugführer an.

DP: Wenn Du drei Wünsche für die Ver-
kehrssicherheit im kommenden Jahr frei-
hättest, welche wären das?
Drews: Der erste, ganz klar, mehr Wert-
schätzung für die Arbeit unserer Kollegin-
nen und Kollegen auf der Straße. Das bedeu-
tet mir viel. Häufig höre ich: Na ja, wir haben 
wichtigere Probleme als die Verkehrssicher-
heit. Das sehe ich nun nicht so. Der Zwei-
te: Die Politik muss endlich mal in die Pu-
schen kommen, etwa beim Verkehrssicher-
heitsprogramm 2030 der Bundesregierung. 
Darin gibt es das Bekenntnis zur Vision 
Zero. Noch immer verfügen wir nicht über 
ein detaillierteres Unfalllagebild. Wir wis-
sen nicht, wie viele Schwerstverletzte zu be-
klagen sind. Schwere Verletzungen werden 
in Deutschland derzeit sehr heterogen dar-
gestellt. Wir fordern jedoch feinere Katego-
risierungen. Das Thema wird seit über zehn 
Jahren diskutiert, bis heute ist nichts pas-
siert. Es wird zwar viel geredet in der Politik, 
aber es passiert einfach nichts. Sehr wich-
tig ist mir mein dritter Wunsch: Ich möchte, 
dass die auf der Straße arbeitenden Kollegen 
gut ausgerüstet werden. Sie benötigen vor-
rangig mehr Schutz. Kaum jemand erkennt, 

welch großen Gefahren die Beamten dort 
ausgesetzt sind, insbesondere auf den Au-
tobahnen. Da muss etwas kommen, da müs-
sen Gelder locker gemacht werden, es muss 
in die Risikominimierung investiert werden.

DP: Lieber Ringo, vielen Dank für das Ge-
spräch. Diese erfüllbaren Wünsche sind 
wirklich nicht zu viel verlangt.
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THC, SFT, VORTESTS UND GRENZWERTE

Cannabis-Update
In der Januar-Ausgabe 2025 haben mein Kollege Ringo Drews und 
ich als Vertreter des GdP-Bundesfachausschusses (BFA) „Verkehr“ 
über die Unzulänglichkeiten der Novellierung des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG) berichtet. Nach 12 Monaten nun 
ein Update und ein erneutes Resümee zu den Auswirkungen der 
„Teillegalisierung“ auf den Straßenverkehr sowie ein Bericht vom 
jährlich stattfindenden Verkehrsseminar des GdP-
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen (NRW).

Sebastian Bernsdorf

Rechtslage: Was bisher im 
Verkehrsbereich geschah
Die erste Aufregung um die „Teillegalisie-
rung“ beziehungsweise „kontrollierte Abga-
be“ von Cannabis und Rechtskraft des Kon-
sumcannabisgesetzes (KCanG) zum 1. April 
2024 hat sich gelegt.

Seit August 2024 gilt zusätzlich der von 
1 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) auf 3,5 
ng/ml Blutserum erhöhte THC-Grenzwert. 
Mit Wirkung zum 28. August 2024 wurde die 
Vorschrift des Paragrafen 24a ff. StVG (Stra-
ßenverkehrsgesetz) geändert: Der Wirkstoff 
Tetrahydrocannabinol (THC) ist nicht mehr 
aufgelisteter Wirkstoff der Anlage zu Para-
graf 24a StVG. Stattdessen ist in dem neu-
en Paragrafen 24a (1a) StVG eine Sonder-
regelung enthalten, wonach erst das Füh-
ren eines Kraftfahrzeugs mit 3,5 ng/ml THC 
im Blutserum bußgeldbewehrt ist. Im neu-
en Paragrafen 24a (2a) wird der THC-Kon-
sum und der Konsum alkoholischer Geträn-
ke bußgeldbewehrt, sofern der neue THC-
Grenzwert von 3,5 ng/ml überschritten ist.

Gemäß Paragraf 24c (1) 2. Alt StVG ist 
es weiterhin in der Probezeit und für Fahr-
anfängerinnen und Fahranfänger unter 21 
Jahren bußgeldbewehrt, die Fahrt anzu-
treten, obwohl man unter der Wirkung von 
THC steht. Hierbei ist nach wie vor auf den 
„Null-Toleranz“-Grenzwert von 1ng/ml ab-
zustellen, welcher nach Rechtsprechung 
verfassungskonform dahingehend ausge-
legt werden muss, dass sich die Wirkstoff-
konzentration im Blutserum zumindest in 
einem Bereich bewegen muss, bei dem die 
Einschränkung der Fahrtüchtigkeit als mög-
lich erscheint.

Nach der letzten Novelle (19. Juni 2025) 
der GGVSEB (Gefahrgutverordnung Stra-
ße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt) als 
Gefahrgutverordnung für die Straße wurde 
die Teilnahme am Straßenverkehr mit kenn-
zeichnungspflichtigen Beförderungseinhei-
ten unter der Wirkung der Substanz THC 
mit bis zu 3,49 ng/ml im Blutserum verbo-
ten und die Forderung der GdP sowie des 63. 
Deutschen Verkehrsgerichtstages, bei Ge-
fahrguttransporten THC-Nüchternheit fest-
zulegen, umgesetzt – wenn auch verspätet.

Rechtsfolgen und Konsequenzen
Die zunächst aufgrund von Verdachtsmo-
menten oder nach positivem Urin- oder Spei-
chelvortest durchgeführte Blutentnahme 
führt zum eingestellten Bußgeldbescheid, 
sofern die im Blutserum festgestellte THC-
Konzentration nicht den genannten Wert er-
reicht.

Reine drogenbedingte Auffallerschei-
nungen begründen keine Strafbarkeit – für 
eine Vorwerfbarkeit des Verhaltens müssen 
bei einem Grenzwert von unter 3,5 ng/ml 
Fahrunsicherheiten im Sinne des Paragra-
fen 315c oder des Paragrafen 316 StGB vorlie-
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gen und zumindest der analytische Beweis-
wert von 1 ng/ml erreicht sein.

Die Mitteilung an Fahrerlaubnisbehör-
den für fahrerlaubnisrechtliche Maßnah-
men nach dem Paragrafen 2 (12) StVG bleibt 
hiervon allerdings unberührt.

Vortests und Verdachtsmomente: 
Der Einstieg ins Verfahren
In der Praxis werden bundesweit in der Re-
gel Speichel- und Urintests als Vortestver-
fahren zur Verdachtserhärtung oder Ent-
lastung angeboten. Auch wenn eine Ver-
dachtsgewinnung grundsätzlich über eine 
Befragung, körperliche Auffälligkeiten so-
wie einfache körperliche Tests erfolgen 
sollte und es nicht zwangsläufig eines Vor-
tests bedarf, gibt dieser vielen Kolleginnen 
und Kollegen jedoch eine gewisse Orientie-
rungshilfe und Rechtssicherheit – vergleich-
bar mit dem Alkoholvortest.

Beim beliebten Verkehrsseminar der GdP 
NRW in Duisburg ging es ebenfalls schwer-
punktmäßig um Cannabis aus mehreren 
Perspektiven. André Gorgs, Lehrender im 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei Nord-
rhein-Westfalen (LAFP NRW), berichtete aus 
der polizeilichen Perspektive, während Prof. 
Dr. Thomas Daldrup im Anschluss über die 
rechtsmedizinische Perspektive referierte.

Fakt ist: Die Vortests berücksichtigen als 
Auslösewerte (Cut-off-Werte) die Abbaupro-
dukte, die im Urin oder Speichel auf den 
aktiven Wirkstoff im Blut schließen müs-
sen. Eine die Fahrtüchtigkeit einschrän-
kende Wirkung kann auch da sein, wenn 
keine Auffallerscheinungen auftreten. Dies 
liegt an der Bindung von THC an Rezepto-
ren im Körper. Nach Studienauswertungen 
von Prof. Daldrup konnte im Vergleich zum 
Blut ein 800-facher THC-Gehalt im Fettge-
webe nachgewiesen werden. Dieser liegt bei 
Dauerkonsumenten oft auch Wochen später 
noch als Depot vor, wird allmählich verwer-
tet und kann ebenfalls für Flashbacks sor-
gen. Ebenso anschaulich dargestellt: Die 
Konzentration von THC im Speichel oder 
Urin korreliert nicht mit der Konzentration 
im Blut – eine Erkenntnis zur begrenzten 
Aussagekraft von Vortests!

Wie verhält es sich nun mit den 
Vortests?
Qualitativ hochwertige Vortestmöglichkei-
ten sind dennoch äußerst nützlich für die 
polizeiliche Praxis und dienen als optima-
le Ergänzung neben der genauen Analy-
se des Fahrzeugführenden. Speichel- und 
Urinvortests bilden allerdings unterschied-
liche Nachweiszeiten ab und sind somit auf-
grund der Mannigfaltigkeit von Fallkonstel-
lationen (Art der Droge, Menge, Toleranz des 
Fahrers und Konsumzeit) nicht als alleinige 
Vortestmöglichkeit geeignet. Die Entschei-

dung, ob, und wenn ja, welcher Test einge-
setzt werden soll, muss weiterhin situations-
bedingt von den eingesetzten polizeilichen 
Kräften getroffen werden – und immer in Re-
lation zu den wahrgenommenen Auffällig-
keiten des Fahrzeugführers gesetzt werden.

Insbesondere aufgrund der Spannbrei-
te neuer psychoaktiver Stoffe und synthe-
tischer Cannabinoide wie „Baller-Liquid“ 
ersetzt allerdings kein Vortest die Notwen-
digkeit der polizeilichen Einschätzung zur 
Erkennung von Drogenfahrten.

Diskurs über Vortests und 
Grenzwerte
In der DP-Januarausgabe 2025 wurde ein 
längerer Diskurs über die Auswirkungen 
von falsch-positiven Tests aufgrund des 
Nichterreichens von 3,5ng/ml im Blutserum 
angestoßen.

Fakt ist: Aus gesellschaftlicher Sicht sind 
die Auswirkungen falsch-positiver Tests we-
gen im Nachhinein nicht notwendiger Maß-
nahmen (Fahrt zur Wache, Blutprobe, et ce-
tera) zwar einschränkend. Aus Sicht der Ver-
kehrssicherheit sind falsch-negative Tests 
allerdings weitaus schwerwiegender zu wer-
ten – mit fatalen, womöglich tödlichen Fol-
gen. Der polizeilich übertragene gesetzliche 
Auftrag des Paragrafen 24a StVG besteht da-
rin, einen Grenzwert zu prüfen, nicht eine 
aktuelle Berauschung.

Zum einen straßenverkehrssicherheitsre-
levanten Einfluss von Cannabis äußerte sich 
bereits die eingesetzte Expertengruppe des 
Bundesverkehrsministeriums: Eine nach-
gewiesene THC-Konzentration unter 3,5ng 
Blutserum schließt nicht aus, dass insbe-
sondere bei nicht an Cannabis gewöhnten 
Konsumenten zum Fahrtzeitpunkt ein stra-
ßenverkehrssicherheitsrelevanter Cannabis-
einfluss vorgelegen hätte.

Hierbei ist allerdings weiterhin festzuhal-
ten, dass der gelegentliche Konsument ak-
tuell bevorzugt wird. Dieser profitiert von 
der Novelle, da bei Fahrtaufnahme mit zeit-
nahem oder unmittelbarem Konsum wäh-
rend der Fahrt in der Regel auf dem kurzen 
Cannabis-Peak gefahren wird, aufgrund 
des schnellen Abfalls allerdings ein hohes 
Risiko besteht, dass die Konzentration bei 
der Blutentnahme wieder unter den neuen 
Grenzwert von 3,5 ng/ml fällt.

Traurige Tagesstatistik 2023: alle 
drei Stunden ein Toter – täglich 1000 
Verletzte
Im „Pakt für Verkehrssicherheit“ hat sich 
die Bundesregierung verpflichtet, die Zahl 
der im Straßenverkehr Getöteten im Sinne 
der Vision Zero bis 2030 um 40 Prozent zu 
senken.

Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für 
Monat verlieren jeden einzelnen Tag acht 
Menschen ihr Leben – weitere etwa 1000 

Personen werden verletzt. Daher erschließt 
sich bislang nicht, warum der Gesetzgeber, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Ziel-
setzung der „Vision Zero“, sich durch die An-
hebung des THC-Grenzwertes dem Alkohol 
genähert hat – und nicht den umgekehrten 
Weg beschritten hat.

Ausblick: verkehrspolitische 
Forderungen

	Ș Die Polizei muss den neuen Anforderun-
gen im Kontext des Erkennens rauschmit-
telbedingter Fahrten im Straßenverkehr 
gerecht werden – mittels allgemeiner 
Schulungen zur Erkennung von Drogen-
fahrten bis zu speziell ausgebildeten SFT-
Beamtinnen und -beamten (standardi-
sierte Fahrtüchtigkeitstests).

	Ș Bei Mischkonsum von Cannabis und Al-
kohol im Straßenverkehr muss bei beiden 
Substanzen ein Null-Toleranz-Grenzwert 
vorliegen (Absenkung des THC-Grenz-
wertes auf 1 ng/ml im Paragrafen 24a 
(2a) StVG).

	Ș Polizeiliche Vortestmöglichkeiten zur 
Erkennung von Cannabis müssen in ers-
ter Linie der Verkehrssicherheit dien-
lich sein, also einen möglichst strengen 
Grenzwert aufzeigen. Im Sinne der Vision 
Zero setzte sich die GdP daher weiterhin 
für die Rückkehr zum „Null-Toleranz“-
Grenzwert von 1 ng/ml ein. Die weitere 
Forcierung von Feldstudien zur Entwick-
lung von verdachtsausschließenden Vor-
testmöglichkeiten mit Blick auf die ver-
schiedenen aktuellen Grenzwerte, sowie 
die Beteiligung an der Entwicklung von 
neuen beweissicheren Untersuchungs-
möglichkeiten wie der Kapillarblutent-
nahme müssen ergänzend vorangetrie-
ben werden. I
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BFA VERKEHR: EIN VERKEHRSPOLITISCHER JAHRESRÜCKBLICK

Arbeitsplatz in der 
Gefahrenzone
Der Straßenverkehr ist kein neutraler Raum. Für unsere Kolleginnen und Kollegen 
ist er täglicher Arbeitsplatz – und zugleich eine Gefahrenzone. Ob bei 
Unfallaufnahmen, Einsatzfahrten oder der Absicherung von Gefahrenstellen: 
Polizei und andere Einsatzkräfte stehen mitten im Geschehen – oft ungeschützt 
und unter enormem Druck. Schlechte Sicht, widrige Witterung, Lärm, Stress und 
Schichtarbeit verschärfen die Belastung. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
riskieren dabei tagtäglich ihr Leben. Dabei verdienen sie Respekt für ihre Arbeit 
und bessere Schutzmaßnahmen für mehr Sichtbarkeit am Einsatzort.

Ringo Drews

der Autor als Vorsitzender des BFA Verkehr 
selbst teil. Bei dem Treffen haben wir einige 
unserer Schwerpunkte klar benannt:

	Ș Die Vision Zero darf kein Lippenbekennt-
nis bleiben. Wir fordern eine konsequen-
te Umsetzung – auch in Zeiten knapper 
Haushalte.

	Ș Cannabis im Straßenverkehr: Die GdP 
steht für Null-Toleranz, verlässliche 
Schnelltests und klare rechtliche Rah-
menbedingungen.

	Ș Marode Infrastruktur: Wir benötigen eine 
mutigere, datenbasierte Verkehrssicher-
heitspolitik. Helsinki zeigt, wie systema-
tische Maßnahmen wirken können – mit 
Fokus auf Tempolimits, Sicherheit der 
Schwächeren und Abkehr vom motori-
sierten Individualverkehr.

	Ș Einführung einer Helmpflicht für Fahren-
de von Fahrrädern und Elektrokleinst-
fahrzeugen.

	Ș Ausbau digitaler Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen (VBA) um für erheblich 
mehr Sicherheit für Einsatzkräfte auf Au-
tobahnen zu sorgen.

Das Gespräch verlief respektvoll, auch wenn 
nicht alle Positionen deckungsgleich waren. 
Es wurde vereinbart, dass wir regelmäßig in 
den Austausch gehen. Überdies hat der Ver-
kehrsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges die Möglichkeit, sogenannte schriftli-
che Fragen oder auch Kleine Anfragen an 
die Bundesregierung zu stellen. Das ermög-
licht uns als GdP, über den Verkehrsaus-
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Genau deshalb ist es unsere Aufgabe als 
Gewerkschaft, diese Realität sichtbar 

zu machen und die Politik zum Handeln zu 
bewegen. Der Bundesfachausschuss (BFA) 
Verkehr der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
hat im vergangenen Jahr deutliche Zeichen 
gesetzt – in Gesprächen mit der Politik, auf 
Fachkongressen und durch die Erarbeitung 
eines verkehrspolitischen Programms.

Politik im Gespräch – Vision Zero  
und klare Regeln
Zu den prägenden Terminen des Jahres 2025 
zählte das Treffen mit dem Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses im Deutschen Bundes-
tag, Tarek Al-Wazir (MdB), im September im 

Berliner Paul-Löbe-Haus. Der Verkehrsaus-
schuss ist sowohl federführend als auch be-
ratend an Gesetzesentwürfen, Anträgen und 
EU-Vorlagen beteiligt und damit ein Schlüs-
selgremium für verkehrspolitische Themen. 
Seitens der GdP nahmen das für Verkehrs-
politik zuständige Mitglied des Geschäfts-
führenden GdP-Bundesvorstandes Michael 
Mertens (stellvertretender Bundesvorsitzen-
der), Sabrina Müller-Hennig (stellvertreten-
de Vorsitzende im BFA Verkehr), Fabian 
Balster (Referent für Verkehrspolitik und 
Polizeiforschung in der GdP-Bundesge-
schäftsstelle), Mario Märgner und Andreas 
Uhlhorn (GdP-Fachgruppe am Bundesamt 
für Logistik und Mobilität (BALM)) sowie 
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schuss des Deutschen Bundestages unsere 
Expertise, Fragen und Anliegen direkt in die 
Politik zu tragen. Erste Ergebnisse aus dem 
Treffen sind sogar bereits erkennbar: Für das 
Thema „digitale VBA“ findet schon jetzt ein 
Austausch auf Referentenebene statt.

Präsenz in Fachforen und der 
Öffentlichkeit
Unsere Arbeit beschränkt sich nicht auf poli-
tische Gespräche. Wir als Verkehrsexperten 
der GdP haben unsere Positionen auch auf 
zahlreichen Veranstaltungen eingebracht:

	Ș Verkehrsgerichtstag Goslar  
(Januar 2025)
Auf unsere Initiative hin empfahl der Ar-
beitskreis IV, die Gefährdung von Einsatz-
kräften im Bereich von Unfallstellen als 
eine der sogenannten Todsünden im Pa-
ragrafen 315c StGB (Strafgesetzbuch) unter 
Strafe zu stellen. Zudem wurde die Ablen-
kung durch elektronische Geräte als Ge-
fährdungstatbestand mit in die Empfeh-
lungen aufgenommen. Wir berichteten 
hierüber in der Aprilausgabe der DP.

	Ș Europäischer Polizeikongress Berlin 
(Mai 2025)
Der Europäische Polizeikongress brach-
te wie jedes Jahr politische und polizeili-
che Entscheidungsträger zusammen und 
bot eine Plattform für den Austausch zwi-
schen Behörden, Politik, Wissenschaft 
und Industrie. Unser BFA-Mitglied Yan-
nick Porepp (Landesbezirk Schleswig-
Holstein) nahm im GdP-eigenen Fach-
forum „Arbeitsplatz Straße – Sicherheit 
von Beschäftigten im Verkehr“ als Refe-
rent teil. Weitere Referenten waren Edgar 

Winkel, Verkehrspolizist aus den Nieder-
landen, und Jonas Hurlin, Referatsleiter 
Politik und Recht beim Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR). Moderiert 
wurde das Fachforum von GdP-Bundes-
vize Michael Mertens. Wir machten deut-
lich, dass Einsatzkräfte auf Autobahnen 
einer ständigen Gefahr ausgesetzt sind 
und es dringend rechtliche und techni-
sche Änderungen für mehr Sicherheit für 
Einsatzkräfte geben muss.

	Ș DVR Forum Berlin  
(Juni 2025)
Auch der Deutsche Verkehrssicherheits-
rat (DVR) griff das Thema „Arbeitsplatz 
Straße“ auf. So stand das letztjährige 
DVR-Forum unter dem Motto „Wie ge-
stalten wir den Arbeitsplatz Straße si-
cherer?“. Hieran nahmen Sabrina Mül-
ler-Hennig (stellvertretende Vorsitzende 
BFA Verkehr) und auch der Autor teil. Das 
DVR-Forum ist eine jährlich stattfindende 
Veranstaltung, bei der Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Praxis aktuelle Fragen der Verkehrs-
sicherheit erörtern. Im Rahmen der Podi-
umsdiskussion „Übersehen und gefähr-
det – Arbeiten im Verkehrsraum“, an der 
Kollege Porepp als Podiumsteilnehmer 
zugegen war, ging es um Gefährdungen 
und Anfeindungen im Arbeitsalltag, ins-
besondere auf Autobahnen. Mit beein-
druckenden Worten schilderte er, zur-
zeit Angehöriger des Polizei-Autobahn- 
und Bezirksreviers Mitte Neumünster, 
anhand zahlreicher Situationen, die er in 
Teilen selbst erlebt hat, seinen Arbeitsall-
tag auf der Autobahn. Gespannt hörten 
die anderen Podiumsteilnehmer und das 

Publikum zu, als Yannick davon berich-
tete, was es bedeutet, Polizist eines Auto-
bahnpolizeireviers zu sein und tagtäglich 
mit den Gefahren auf der Straße zu leben. 
Wie gefährlich die Arbeit auf der Straße 
wirklich ist, da es häufig an ausreichen-
dem Material zur Absicherung von Un-
fall- oder Gefahrenstellen mangelt, und 
die oftmals provisorischen Absicherun-
gen, die einzige Trennung zwischen dem 
fließenden Verkehr und den Einsatzkräf-
ten darstellen. Das Ergebnis der Diskussi-
onen war unter anderem eine Forderung 
nach härteren Sanktionen gegen Regel-
verstöße sowie die Stärkung positiver 
Kampagnen, die das verantwortungsvol-
le Verhalten des Großteils der Verkehrs-
teilnehmenden unterstützen.

	Ș ADAC-Fachtagung Laatzen  
(Oktober 2025)
Nicht zuletzt durch unser in den vergan-
genen Monaten aufgebautes Netzwerk 
von „Verbündeten“ hat uns der ADAC 
zur Fachtagung in Laatzen eingeladen. 
Die Fachtagung im Fahrsicherheitszent-
rum des ADAC hatte das Thema „Sichere 
Straßen, sichere Einsätze – zukunftswei-
sende Technologien im Fokus“. Der nie-
dersächsische Verkehrsminister Grant 
Hendrik Tonne eröffnete das Symposium 
mit den Worten: „Unsere Einsatzkräfte 
sind tagtäglich auf unseren Straßen im 
Einsatz, um Leben zu retten. Ihr Engage-
ment verdient nicht nur unseren größten 
Respekt, sondern auch die bestmögliche 
Unterstützung durch Politik, Forschung 
und Technik.“

Die Veranstaltung war sehr praxis-
nah gestaltet, mit Live-Demonstrations-
fahrten, Panel-Talks, Fachvorträgen und 

Autobahn-Experte Yannick Porepp (2.v.r.) beim Forum des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates.

Sabrina Müller-Hennig vertrat die GdP  
bei der ADAC-Fachtagung in Laatzen.
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einer interaktiven Ausstellung. Die Ver-
netzung von Einsatzkräften und die Dis-
kussion über Voraussetzungen für eine 
flächendeckende Einführung neuer 
Technologien standen im Vordergrund. 
Im Panel-Talk, an dem unsere Hambur-
ger BFA-Kollegin Müller-Hennig als Re-
ferentin teilnahm, ging es um die zent-
rale Frage „Wo beginnt Verkehrssicher-
heit – und wie kommt sie tatsächlich auf 
die Straße?“ Vertreterinnen und Vertre-
ter von Feuerwehr, Rettungsdienst, Ab-
schleppunternehmen, Autobahnmeiste-
reien und Polizei diskutierten konstruk-
tiv und brachten ihre Perspektiven ein.

Aus Sicht der GdP beginnt Verkehrssi-
cherheit bereits bei der Planung und en-
det erst mit einem geschützten Arbeits-
raum für alle Einsatzkräfte. Moderne 
Systeme wie C-ITS und die Car2X-Tech-
nologie sowie der Erhalt und Ausbau 
von Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf 
Autobahnen können dabei entscheiden-
de zusätzliche Sicherheit schaffen. Doch 
Technik allein reicht nicht aus. Wirkli-
che Sicherheit entsteht erst dann, wenn 
Politik, Gesellschaft und Verkehrsteil-
nehmende Verantwortung übernehmen 
– und Einsatzkräfte Rückendeckung er-
halten.

	Ș Parlamentarischer Abend und  
Juristische Fachkonferenz des DVR  
(Oktober 2025)
Im Oktober besuchte BFA-Kollege Po-
repp mit den hauptamtlichen Kollegen 
der Bundesgeschäftsstelle, Jeldrik Grups 
und Fabian Balster, den Parlamentari-
schen Abend sowie die Juristische Fach-
konferenz des DVR in Berlin. Im Mittel-
punkt des Abends stand die Vernetzung. 

So waren in der Landesvertretung Bran-
denburgs verkehrspolitische Sprecher 
einzelner Parteien sowie weitere Akteu-
re einschlägiger Behörden und Organi-
sationen zugegen. Aus den zahlreichen 
Fachgesprächen sind Kontakte und Ideen 
hervorgegangen, die wir weiter ausbau-
en werden. Im Rahmen der Juristischen 
Fachkonferenz dominierten Verkehrs-
themen die Tagesordnung, so etwa „Si-
cherer Arbeitsplatz Lkw“ und „Schnell-
lieferdienste im Kontext der Verkehrssi-
cherheit“.

	Ș 23. VOD-Verkehrsexpertentag  
(November 2025)
An der Fachtagung „Schutz für Unge-
schützte“, die durch die Verkehrsunfall-
Opferhilfe Deutschland e. V. (VOD) initi-
iert wurde, nahm der Autor selbst teil. Ein 
breites Spektrum von Expertinnen und 
Experten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten diskutierte über Wege zur Stei-
gerung der Verkehrssicherheit von Fuß-
gängerinnen und Fußgängern, Radfahre-
nden sowie Nutzern von Mikromobilität 
wie Elektrokleinstfahrzeugen, die über 
keine „Knautschzone“ verfügen und da-
durch im Straßenverkehr besonders ge-
fährdet sind. Dabei wurden Mobilität und 
Unfalllage vulnerabler Gruppen darge-
stellt und erläutert. Erörtert wurde zu-
dem die Frage: „Fußgänger im Straßen-
verkehr als Störenfriede für Vision Zero?“ 
Zudem debattierten die Teilnehmenden 
über mögliche Lösungsansätze, um den 
Schutz dieser Verkehrsteilnehmenden zu 
erhöhen. Dazu gehörten innerstädtische 

Tempolimits, bauliche Änderungen der 
Infrastruktur sowie Assistenzsysteme in 
Pkw und Nutzfahrzeugen.

Unser verkehrspolitisches  
Programm
Das vergangene Jahr stand ferner im Zeichen 
der Erarbeitung eines neuen verkehrspoli-
tischen Programms. In Präsenztagungen in 
Berlin und Hilden, zahlreichen Online-Sit-
zungen und noch mehr Fleißarbeit im Hin-
tergrund einzelner Akteure haben wir mit 
viel Expertise und gewerkschaftlich schar-
fem Blick einen Entwurf erarbeitet. Dieser 
befindet sich derzeit in der finalen Abstim-
mung und wird dem Bundesvorstand im Fe-
bruar 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Besonderer Dank gilt Referent Fabian Bal-
ster (Bundesgeschäftsstelle) und dem Bun-
desvorstand, welcher unsere Arbeit unter-
stützt und unsere Positionen nach außen ge-
tragen hat.

Wir wissen: Sicherheit ist kein Luxus 
Der Arbeitsplatz Straße ist zweifelsfrei ge-
fährlich – und er bleibt reich an Risiken, 
solange Politik und Gesellschaft nicht ent-
schlossener handeln.

Unsere Kolleginnen und Kollegen ver-
dienen mehr als Respekt: Sie brauchen kla-
re Regeln, bessere Infrastruktur, moderne 
Technik und vor allem politische Entschei-
dungen, die ihren Schutz in den Mittelpunkt 
stellen.

Die GdP wird sich weiter entschlossen da-
für einsetzen, dass Sicherheit im Straßen-
verkehr nicht verhandelbar ist. Denn wer 
täglich für andere das Risiko trägt, hat An-
spruch auf bestmögliche Unterstützung. I

Gd
P

Unser GdP-Team beim VGT 2025: DP-Autor Ringo Drews (v.r.) ist als Dozent an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR) M-V auf dem 
Gebiet des Verkehrsrechts in der Aus- und Fortbildung sowie des Studiums tätig. Im Januar 
2024 übernahm er das Amt des Vorsitzenden im GdP-BFA Verkehr.
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FALSCHFAHRTEN AUF DER AUTOBAHN

Wir stoßen an Grenzen
Falschfahrten auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Straßen gehören 
zu den seltenen Einsatzanlässen auf Autobahnen, gleichzeitig aber zu den 
gefährlichsten überhaupt. Wenn die Meldung „Geisterfahrer“ eingeht, beginnt für 
die Polizei eine der anspruchsvollsten Einsatzlagen. Die Polizei hat dabei die 
Aufgabe, Gefahren von der Allgemeinheit abzuwenden. Bei einer meist unklaren 
Lage, viel Verkehr, hohen Fahrgeschwindigkeiten und einem geringen Zeitfenster 
ist dies nicht leicht und hält im Kontext der großen Verantwortung gegenüber 
hunderten Verkehrsteilnehmern besondere Herausforderungen bereit.

Yannick Porepp

Die Zahlen…
„Achtung Autofahrer: Auf der Autobahn 7 
zwischen dem Autobahndreieck Bordes-
holm und der Anschlussstelle Neumünster-
Nord ist ein Falschfahrer unterwegs. Fahren 
Sie bitte in beiden Richtungen ganz beson-
ders vorsichtig und überholen Sie nicht.“

Meldungen wie diese gehören zum Ra-
dio-Alltag. Jährlich werden in Deutschland 
etwa 2000 solcher Hinweise gesendet – da-
mit aber deutlich mehr, als sich später als 
tatsächliche Falschfahrten bestätigen. Nach 

Auswertungen der Universität Wuppertal 
im Auftrag der Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BASt) kommt es in gut einem Drittel 
dieser Fälle gesichert oder sehr wahrschein-
lich zu einer Falschfahrt. Die übrigen zwei 
Drittel bleiben ohne eindeutigen Nachweis. 
Verkehrsunfälle infolge von Falschfahrten 
sind selten (etwa 75 bis 80 pro Jahr). Wenn es 
allerdings zum Unfall kommt, führt etwa die 
Hälfte der Fälle zu Personenschäden. Nahe-
zu jeder sechste Unfall endet tödlich. Jähr-
lich sterben also etwa 10 bis 15 Menschen bei 

einem Falschfahrtunfall. Obwohl diese nur 
rund 0,05 Prozent aller Unfälle auf Autobah-
nen ausmachen, sind sie für etwa sechs Pro-
zent aller tödlichen Unfälle auf Autobahnen 
verantwortlich – ein überproportional ho-
her Anteil.

Hintergründe und Auslöser
Falschfahrten haben viele Gesichter und 
ergeben sich aus unterschiedlichsten Grün-
den. Auffällig ist zunächst die Geschlechter-
verteilung: Die Daten der Unfallforschung 
der Versicherer (UDV) zeigen, dass die gro-
ße Mehrheit der Falschfahrer männlich ist, 
während Frauen mit rund 20 Prozent eher 
eine Nebenrolle spielen. Noch deutlicher 
wird das Bild bei der Betrachtung des Al-
ters. Fast die Hälfte der Falschfahrer ist über 
65 Jahre alt. In dieser Altersgruppe sind vor-
wiegend Orientierungslosigkeit, Verwirrt-
heit und kognitive Einschränkungen Aus-
löser. Anders stellt sich die Lage bei der Al-
tersgruppe der jungen Fahrenden unter 24 
Jahren dar. Sie machen zwar nur etwa ein 
Zehntel der Falschfahrer aus, doch in die-
ser kleinen Gruppe war nahezu jeder Zwei-
te alkoholisiert. Auffallend ist zudem: Je jün-
ger die Fahrenden, desto häufiger handelt 
es sich nicht um ein Versehen, sondern um 
eine bewusste Entscheidung – etwa eine 
Flucht vor der Polizei oder ein suizidales 
Motiv.
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Typische Muster und die 
Einsatzpraxis
Falschfahrten treten im gesamten Auto-
bahn-Streckennetz auf, folgen jedoch klar 
erkennbaren Mustern. Die UDV-Analyse 
zeigt, dass fast die Hälfte aller Falschfahr-
ten damit beginnt, dass Fahrzeuge an einer 
Anschlussstelle (41,1 Prozent) oder beim 
Verlassen eines Autobahnparkplatzes oder 
einer Rastanlage (11,0 Prozent) in falscher 
Richtung auf die Autobahn auffahren. Ähn-
lich häufig wie das falsche Auffahren sind 
Wendemanöver auf der durchgehenden 
Fahrbahn, Ausgangspunkt einer Falsch-
fahrt (37,7 Prozent). Für die zu treffenden 
polizeilichen Maßnahmen ist jedoch we-
niger der Ursprung der Falschfahrten ent-
scheidend als ihre Dauer. Mehr als die Hälf-
te aller Falschfahrten endet bereits nach we-
niger als zwei Kilometern mit einem Unfall. 
Ein nicht unerheblicher Anteil von knapp 
20 Prozent hält jedoch länger als zehn Ki-
lometer an. Bei einer Geschwindigkeit von 
100 km/h entspricht das einer Fahrzeit von 
knapp anderthalb beziehungsweise sechs 
Minuten. Deutlich wird, wie überaus kurz 
das Zeitfenster ist, in dem die Polizei wirk-
sam eingreifen kann.

Von der Meldung zur Maßnahme
In vielen Fällen beginnt die Lage bei der Ein-
satzleitstelle. Dort gehen die ersten Hinweise 

über den Notruf ein. Gerade zu verkehrsrei-
chen Zeiten melden sich bei einem „Echtfall“ 
häufig zahlreiche Verkehrsteilnehmer inner-
halb kürzester Zeit. Die Anrufe können daher 
nur zeitversetzt bearbeitet werden. Die be-
sondere Herausforderung besteht darin, aus 
vielen fragmentarischen und teilweise unzu-
treffenden Meldungen möglichst schnell ein 
belastbares Lagebild zu entwickeln. Unter 
diesem hohen Druck disponiert die Leitstel-
le die verfügbaren Einsatzmittel. Zeitgleich 
wird bei der Meldung „Geisterfahrer“ sofort 
eine Rundfunkdurchsage veranlasst.

Kein einheitliches Vorgehen
Grundsätzlich gilt, dass die Polizei in allen 
Bundesländern in diesen Fällen zur Gefah-
renabwehr verpflichtet ist – und tätig wer-
den muss. Wie dieses Tätigwerden konkret 
ausgestaltet ist, unterscheidet sich jedoch. 
Viele Länder verfügen über eigene Einsatz-
konzepte. Schleswig-Holstein folgt hier-
bei beispielhaft einer festen Handlungs-
anweisung. Die Maßnahmen sind darauf 
ausgelegt, sowohl die Verkehrsteilnehmer 
als auch die Einsatzkräfte bestmöglich zu 
schützen:

	Ș Einrichtung einer Vollsperrung und 
Sicherung der ersten Fahrzeugreihen
Eine Streifenbesatzung begibt sich auf 
die Autobahn und richtet eine Vollsper-

rung ein. Nach dem Anhalten werden die 
Verkehrsteilnehmer aus den ersten Fahr-
zeugreihen aufgefordert, ihre Fahrzeuge 
zu verlassen und sich in ausreichender 
Entfernung hinter die Außenschutzplan-
ke zu begeben. Auch die Streifenbesat-
zung verbleibt nicht im Einsatzfahrzeug, 
sondern begibt sich an einen sicheren Ort. 
Der Ort der Vollsperrung muss so gewählt 
werden, dass ausreichend Zeit für die Si-
cherung der ersten Fahrzeugreihen bleibt 
und der Falschfahrer den Einsatzort nicht 
bereits während der Maßnahme erreicht.

	Ș Parallelfahrt auf der richtigen 
Richtungsfahrbahn
Eine weitere Streifenbesatzung fährt auf 
der regulären Richtungsfahrbahn paral-
lel zum Falschfahrer und versucht, ihn 
zum Anhalten zu bewegen. Gleichzeitig 
gibt sie fortlaufend Standortmeldungen 
für die weiteren eingesetzten Kräfte. Wird 
bis zum Ort der Vollsperrung kein Falsch-
fahrer festgestellt, werden die Maßnah-
men unter Berücksichtigung der Absuche 
von Autobahnparkplätzen und Rastanla-
gen beendet.

	Ș Weitere Maßnahmen bei 
ausreichender Kräftelage
Stehen zusätzliche Streifenbesatzungen 
zur Verfügung, besetzen diese die zwi-
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schen dem gemeldeten Falschfahrer und 
der eingerichteten Vollsperrung gelege-
nen Anschlussstellen und verhindern 
ein weiteres Auffahren. Zudem begleitet 
eine Besatzung die Parallelfahrt in aus-
reichender Entfernung, um im Falle ei-
nes Anhaltens den nachfolgenden Ver-
kehr kontrolliert zum Stillstand zu brin-
gen und die Maßnahmen abzusichern.

Falschfahrt auf der Autobahn 7
Wie anspruchsvoll die beschriebenen Maß-
nahmen in der Praxis sind, zeigt ein Ein-
satz auf der Autobahn 7 im Bereich des Au-
tobahndreiecks Bordesholm vom 23. Janu-
ar 2021. Eine 68-jährige Fahrerin hatte ihre 
Ausfahrt verpasst und war auf der ihr unbe-
kannten Strecke zunehmend verunsichert. 
Schließlich wendete sie auf der durchgehen-
den Fahrbahn und fuhr mit etwa 50 km/h auf 
dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrt-
richtung. In der Einsatzleitstelle gingen in-
nerhalb kürzester Zeit zahlreiche Notrufe ein.

Eine parallel fahrende Streifenbesatzung 
konnte die Fahrerin schließlich nach rund 
20 Kilometern Falschfahrt durch Blenden 
mit der Taschenlampe zum Anhalten bewe-
gen. Die eingerichtete Vollsperrung erreich-
te sie nicht mehr. Sowohl die Streifenbesat-
zung als auch die Falschfahrerin hielten auf 
dem jeweils linken Fahrstreifen an – wäh-
rend der Verkehr noch weiterlief. Auf der 
richtigen Richtungsfahrbahn brachte eine 
zusätzliche Streifenbesatzung den Verkehr 
zeitnah kontrolliert zum Stillstand.

Die Fahrerin konnte nach Überwinden 
der Mittelbetonwand aus ihrem Fahrzeug 
geholt werden. Die zusätzliche Herausforde-
rung: Die Fahrerin hatte „sicherheitshalber“ 
ihren Fahrzeugschlüssel abgezogen, sodass 
ihr Wagen zunächst nicht vom linken Fahr-
streifen entfernt werden konnte. Bei der Be-
fragung gab sie an, sie habe nicht mehr ge-
wusst, wo sie sei, und sei deshalb einfach 
umgedreht. Da auf ihrer rechten Seite keine 
Ausfahrt mehr gekommen sei, sei sie einfach 
immer weitergefahren.

Schnelligkeit versus Sicherheit
Einsatzlagen mit Falschfahrern verlangen 
von der Polizei eine besondere Abwägung. 
Einerseits zählt jede Sekunde, um die Gefahr 
für die Verkehrsteilnehmer so schnell wie 
möglich zu reduzieren. Andererseits dürfen 
die eingesetzten Kräfte sich nicht in eine Si-
tuation bringen, in der sie selbst erheblich 
gefährdet werden. Gerade bei Falschfahrten 
ist nicht vorhersehbar, ob der Fahrer verse-
hentlich falschfährt oder bewusst handelt. 
Die eingangs dargestellten Daten zeigen, 
dass ein nicht unerheblicher Teil der Falsch-
fahrten gezielt herbeigeführt wird.

Vor diesem Hintergrund wirkt es zu-
nächst naheliegend, dem Falschfahrer un-
mittelbar entgegenzufahren und den Ver-

kehr kontrolliert „mitzunehmen“. Taktisch 
wäre dies in vielen Fällen die schnellere Va-
riante, die potenziell auch mehr Verkehrs-
teilnehmer frühzeitig schützen könnte. In 
der Praxis birgt dieses Vorgehen jedoch er-
hebliche Risiken für die eingesetzten Kräfte. 
Eine entgegenfahrende Streifenbesatzung 
hat kaum Ausweichmöglichkeiten, wenn 
der Falschfahrer nicht anhält oder sogar be-
wusst eine Kollision herbeiführen will.

Wie hoch die Gefährdung tatsächlich ist, 
zeigt ein Fall vom 30. Juni 2020 auf der Au-
tobahn 23 zwischen den Anschlussstellen 
Schenefeld und Itzehoe-Nord. Ein Falsch-
fahrer fuhr dort mit etwa 160 km/h zu-
nächst über den Seitenstreifen entgegen 
der Fahrtrichtung, wechselte anschließend 
auf den linken Fahrstreifen und kollidierte 
frontal mit einem unbeteiligten Fahrzeug. 
Beide Fahrer kamen ums Leben. Die Er-
mittlungen ergaben, dass der Falschfahrer 
in suizidaler Absicht unterwegs war. Eine 
Streifenbesatzung befand sich nur wenige 
Kilometer vor ihm auf der richtigen Rich-
tungsfahrbahn. Wäre sie ihm entgegenge-
fahren, hätte auch sie in die Kollision ver-
wickelt werden können.

Dieses Beispiel verdeutlicht, warum die 
Polizei in Schleswig-Holstein und auch an-
dere Landespolizeien auf die Variante der 
Vollsperrung setzen. Hinzu kommt, dass 
Falschfahrten meist nicht an der Landes-
grenze enden. Werden länderübergreifend 
unterschiedliche und nicht abgestimmte 
Maßnahmen getroffen, kann dies ein zu-
sätzliches Risiko für Einsatzkräfte bedeuten.

Ausblick: Ausbildung, Technik und 
Prävention
Falschfahrten werden sich auch künftig 
nicht vollständig verhindern lassen. Den-
noch gibt es Ansätze, die das Risiko für 
Verkehrsteilnehmer und Einsatzkräfte 
spürbar reduzieren können. Ein zentraler 
Baustein ist dabei die Qualifizierung derje-
nigen Kräfte, die im Ernstfall als Erste auf 
der Autobahn entsprechende Maßnahmen 
treffen. Unter anderem die Landespolizeien 
in Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
setzen seit einigen Jahren auf speziell ge-
schulte Multiplikatoren, welche hauptsäch-
lich die sogenannten Anrainerdienststellen 
zu Maßnahmen auf Autobahnen und ins-
besondere zum Vorgehen bei Falschfahr-
ten unterrichten. Damit werden auch Kräf-
te qualifiziert, die nicht regelmäßig auf der 
Autobahn eingesetzt sind. Dieser Ansatz 
schafft ein gemeinsames Verständnis und 
erhöht die Handlungssicherheit aller einge-
setzten Kräfte.

Neben der Ausbildung gewinnt die tech-
nische Entwicklung zunehmend an Bedeu-
tung. Moderne Fahrzeuge verfügen bereits 
heute über die C2X-Technik, welche Warn-
meldungen direkt ins Fahrzeugdisplay über-

tragen kann. Hinzu kommen App-basierte 
Lösungen. In Zeiten, in denen Radiomel-
dungen nicht mehr viele Verkehrsteilneh-
mer erreichen, kann dies angesichts des 
kurzen Zeitfensters, in dem die Polizei ein-
greifen kann, zusätzliche Sicherheit liefern. 
Ergänzend dazu werden an einzelnen An-
schlussstellen Erkennungssysteme getestet, 
die Falschfahrten bereits beim Auffahren re-
gistrieren und automatisiert Warnmeldun-
gen weitergeben.

Bauliche Maßnahmen spielen zur Verhin-
derung von Falschfahrten nur eine begrenz-
te Rolle. Dazu gehören eindeutige Markie-
rungen, optimierte bauliche Verläufe von 
Anschlussstellen und zusätzliche Beschil-
derungen. Der Test einer in Österreich ver-
wendeten Beschilderung – unter anderem 
auf der Autobahn 6 in Deutschland – führ-
te jedoch nicht zu einer nachweisbaren Ver-
besserung, weshalb sie nicht eingeführt 
wurde. Das zeigt, dass technische Lösun-
gen und klare Einsatzkonzepte häufig wirk-
samer sind als rein bauliche Maßnahmen.

Insgesamt zeigt sich, dass die wirksams-
ten Ansätze dort liegen, wo Ausbildung und 
moderne Technik zusammenwirken. Gut 
vorbereitete Einsatzkräfte sowie verlässliche 
Warn- und Erkennungssysteme können dazu 
beitragen, Falschfahrten frühzeitig zu erken-
nen oder bereits im Ansatz zu verhindern. I

DP-Autor Yannick Porepp

stammt aus dem schleswig-
holsteinischen Neumünster und 
leistet seinen Dienst im dortigen 
Autobahn- und Bezirksrevier Mitte 
(ehemals Autobahnrevier Neu-
münster). Der 35-jährige Polizei-
hauptkommissar ist stellver-
tretender Dienstgruppenleiter und 
Mitglied des GdP-Bundesfachaus-
schusses Verkehr.
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Am 31. Januar 2022  
verloren in Kusel #zweivonuns,  

Yasmin und Alexander,  
durch die brutale, schreckliche Tat  

eines Rechtsbrechers 
 im Einsatz für uns alle ihr Leben.

In Gedenken
Die Gewerkschaft der Polizei
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UNFALLRISIKO UND ALTERSGRUPPEN

Prävention oder 
verschärfte Regeln?
„Ey, was soll das?“ – „Hallo, das ist ein Gehweg und kein Radweg!“ Diese und 
ähnliche, noch viel unschönere Konfrontationen und Vorwürfe sind im örtlichen 
Verkehrsgeschehen in Nordrhein-Westfalen (NRW) – und sicherlich nicht nur 
dort – leider an der Tagesordnung. Der Fahrradverkehr, einschließlich der den 
Fahrrädern gleichgestellten Pedelecs, nimmt insbesondere in Ballungsräumen 
ständig zu und erhöht damit auch die Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Sebastian Bernsdorf

Unfälle im Fahrradverkehr resultieren oft 
aus unklaren Verkehrsregelungen und ver-
alteten Radwegen, die dem gestiegenen Rad-
verkehrsaufkommen nicht gerecht werden. 
Dies führt ebenfalls zu mehr Konflikten zwi-
schen Radfahrern, Fußgängern und Auto-
fahrern.

Wie ist die Faktenlage?
	Ș Jedes sechste Todesopfer im Straßenver-

kehr 2024 war mit dem Fahrrad unter-
wegs.

	Ș Im Jahr 2024 starben 441 Radfahrende bei 
Verkehrsunfällen. Davon nutzten 192 Per-
sonen ein Pedelec.

	Ș Rund 63,5 Prozent der tödlich verun-
glückten Radfahrenden waren 65 Jahre 
oder älter.

„letzte Meile“ in Form von Elektrokleinst-
fahrzeugen, die umgangssprachlich oft als 
„E-Scooter“ bezeichnet werden, haben ne-
gative Spuren hinterlassen:

	Ș Nach einer Umfrage des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrats (DVR) fühlt sich 
mehr als jeder Zweite (53 Prozent) zu Fuß 
Gehende von Radfahrenden, und fast je-
der Zweite (44 Prozent) von E-Scootern 
beeinträchtigt.

Auch E‑Scooter-Unfälle steigen deutsch-
landweit rasant:

	Ș 2024 registrierte die Polizei 11.944 Unfälle 
mit Personenschaden (plus 26,7 Prozent 
gegenüber 2023), darunter 27 Tote und 
über 1.500 Schwerverletzte.

Auffällig ist die Altersverteilung:
	Ș 48,6 Prozent der verletzten E-Scooter-

Fahrer waren 2024 unter 25 Jahre alt, nur 
3,3 Prozent älter als 65.

	Ș Typische Unfallursachen sind das Fah-
ren auf Gehwegen („falsche Straßenbe-
nutzung“, 21,2 Prozent) und Alkoholein-
fluss (12,4 Prozent).

	Ș Etwa ein Drittel der E‑Scooter-Unfälle 
waren Alleinunfälle (Stürze). Zwei Drit-
tel involvierten andere Verkehrsteilneh-
mer, zumeist Pkw.

	Ș Elektrokleinstfahrzeuge (eKF) weisen re-
gelmäßig die höchsten Alleinunfall- und 
Alkoholfahrtquoten aller Verkehrsbetei-
ligungsarten auf.

Nach der Fahrzeugzulassungsverordnung 
(FZV) gelten E‑Scooter, die in den Geltungs-
bereich der Elektrokleinstfahrzeug-Verord-
nung fallen, als zulassungsfreie Kfz. Fah-
rer ab 14 Jahren dürfen diese ohne weitere 

	Ș Pedelec-Unfälle mit Personenschaden 
sind seit 2014 explosionsartig gestiegen 
(von 2.223 auf 23.900 im Jahr 2023, also 
um 979 Prozent). Pedelec-Crashs enden 
zudem vergleichsweise häufiger tödlich: 
2023 kamen bei 1.000 Pedelec-Unfällen 
7,9 Fahrer ums Leben, bei herkömmli-
chen Fahrrädern nur 3,6.

	Ș Eine Studie der UDV (Unfallforschung 
der Versicherer) belegt ebenfalls, dass 
bei jedem fünften Fuß- und Radverkehrs-
unfall parkende Autos eine Rolle spielen.

Das Elektrokleinstfahrzeug (eKF)  
als Sieger der (alkoholisierten) 
Alleinunfälle
Doch auch die Verkehrswende und der an-
gestrebte Weg der Elektromikromobilität als 
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Qualifizierungsnachweise oder Sensibili-
sierungen im Straßenverkehr fahren. Pflicht 
sind eine Haftpflichtversicherung (Versiche-
rungsplakette), zwei voneinander unabhän-
gige Bremsen sowie eine Höchstgeschwin-
digkeit von maximal 20 km/h. E‑Scooter 
müssen bauliche Radwege oder Radfahr-
streifen benutzen, falls vorhanden. Gehwe-
ge sind ohne spezielle Genehmigung tabu!

Pedelec?  
Nö, ich fahre doch’n E-Bike!
Fahrräder/Pedelecs: Elektrofahrräder mit 
tretabhängiger Motorunterstützung bis 25 
km/h oder motorbedingter Anfahr- oder 
Schiebehilfe von bis zu 6 km/h gelten als 
„Pedelecs“ und sind rechtlich Fahrrädern 
gleichgestellt. Pedelecs benötigen keine Ver-
sicherung, und es besteht keine Helmpflicht. 
Wegen der Eigenarten beim Beschleunigen 
sollten Kinder bis 14 Jahre nicht mit einem 
Pedelec fahren – ein gesetzliches Verbot gibt 
es allerdings nicht!

Grundsätzlich gilt: Ein Pedelec darf über-
all dort fahren, wo auch ein Fahrrad fah-
ren darf – oder muss. Also überall dort, wo 
„blaue“ Beschilderung eine Benutzungs-
pflicht anordnet (Bild VZ 237, VZ 240, VZ 241).

Der Großteil der verkauften Elektrofahr-
räder sind Pedelecs – auch, wenn viele von 
E-Bikes sprechen. Natürlich, ein E-Bike lässt 
sich schließlich als Begriff auch besser ver-
markten als ein Pedelec! Problematisch: Die 
Begrifflichkeiten sind nicht rechtlich klar 
definiert, was Abgrenzungen erschwert.

Mit E-Bike ist die tretunabhängige Mo-
torunterstützung bis 25 km/h gemeint. 
Liegt ein elektronischer Antrieb ohne Tret-
unterstützung bis 25 km/h vor, muss min-
destens eine Mofaprüfbescheinigung vorlie-
gen und es gilt: Betriebserlaubnis, Versiche-
rungspflicht mit Versicherungskennzeichen 
und Helmpflicht. Innerorts darf ein E-Bike 
nur die Radwege befahren, wenn dies mit-
tels Zusatzschild „E-Bike frei“ erlaubt wird 
(etwa Bild Zusatzschild 1022-15). Auf Radwe-
gen außerorts sind E-Bikes generell erlaubt.

S-Pedelecs: Schnelle Elektrofahrräder 
(mehr als 25 km/h bis 45 km/h) zählen als 
Leichtkrafträder (mindestens Fahrerlaub-
nisklasse AM nötig, Motorradhelmpflicht). 
S-Pedelecs dürfen ausschließlich auf der 
Fahrbahn gefahren werden.

Pedelec, S-Pedelec, aber im Verkauf al-
les „E-Bikes“ – wer soll denn da noch durch-
steigen? Hier sollten klare Vorgaben gemäß 
den Ausführungen der StVZO (Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung) für den Verkauf 
und Vertrieb motorbedingter Fahrräder gel-
ten und weitere Begriffseinordnungen in der 
FZV vorgenommen werden, um landläufige 
Fehlauffassungen insbesondere zum recht-
lichen Status des Zweirads zu vermeiden.

Zur Regeltreue und zum Selbstverständnis 
In der Praxis ignorieren viele Nutzer auch 

hier Vorschriften: Radfahrer fahren oft zu 
zweit nebeneinander oder auf Gehwegen, 
missachten Mindestabstände und Ampeln 
– für das Überholen gilt seit 2020 zumindest 
ein Abstand von eineinhalb Metern inner-
orts und zwei Metern außerorts. Die Bußgel-
der für Radfahrende liegen bei vergleichba-
rem Fehlverhalten meist deutlich unter de-
nen für Kraftfahrzeuge – etwa 55 Euro für 
Handygebrauch auf dem Rad gegenüber 100 
Euro plus Punkt und Verwaltungsgebühren 
fürs Kfz –, was von vielen Verkehrsexperten 
als ungleich und wirkungslos kritisiert wird.

Radfahrunfälle sind daher ebenso auf 
Fehlverhalten des Radfahrenden wie fal-
sche Straßenbenutzung, vornehmlich die 
verbotswidrige Benutzung des Gehweges, 
die nicht angepasste Geschwindigkeit und 
technische Mängel beim Fahrrad zurück-
zuführen.

Viele Strafen wirken noch zu niedrig, um 
abschreckend zu wirken. Radfahrer müssen 
nachdrücklich durch verstärkte Verkehrs-
überwachung und zielgruppenorientierte 
Präventionsarbeit auf die Bereitschaft zur 
Einhaltung der für sie geltenden Verkehrsre-
geln und auf die Sicherheitswirkung retrore-
flektierender Kleidung hingewiesen werden.

Vielfach ist auch die Infrastruktur nicht 
für den Fahrradverkehr und erst recht nicht 
für höhere Geschwindigkeiten geeignet.

E-Scooter
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt, 
dass das Bundesministerium für Verkehr 
(BMV) mit Blick auf die Zunahme von Unfäl-
len mit E-Scooter-Beteiligung einen Entwurf 
zur Änderung der Elektrokleinstfahrzeuge-
VO vorgelegt hat. Die angepasste technische 
Ausstattung der eKF und Angleichung der 
Regeln zur Nutzung von Verkehrsflächen an 
den Radverkehr, sowie die Übertragung der 
Verhaltensregeln aus der eKFV in die Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) sind aus Grün-
den der Verkehrssicherheit und zur Verein-
fachung von Verkehrsregeln zu unterstützen.

Kritisch zu bewerten und der Verkehrs-
sicherheit undienlich ist jedoch das teilwei-
se Zulassen von E-Scootern auf Gehwegen, 
was zwangsläufig für mehr Konflikte sorgen 
wird.

Eine Einschränkung der Gehwegnut-
zung für andere Zwecke wie Radverkehr 
und sonstigen Mischverkehr muss die Re-
gel darstellen. Rad- und Gehwege sollten 
strikt getrennt sein und nur in Ausnahme-
fällen oder bei geringer Verkehrsdichte zur 
gemeinsamen Nutzung freigegeben werden 
– zum Schutz der vulnerabelsten Gruppe der 
zu Fuß Gehenden.

Use your head!
Verkehrsunfälle mit Rad- oder E-Scooter-
Fahrenden haben häufig schwere Kopfver-
letzungen zur Folge, die durch das Tragen 

eines Schutzhelms hätten vermieden wer-
den können.

Die Sicht des GdP-
Bundesfachausschusses (BFA) 
Verkehr
Aus gewerkschaftlicher Sicht reichen die 
bisherigen Maßnahmen nicht aus. Der BFA 
Verkehr beurteilt die Lage als besorgniser-
regend: Steigende Unfallzahlen – vornehm-
lich bei E‑Scootern und Pedelecs – erfordern 
schärfere Vorgaben und eine konsequentere 
Durchsetzung.

Erstens sollte ein verpflichtender Kennt-
nisnachweis (vergleichbar mit einer Mo-
fa-Prüfbescheinigung) für Elektrokleinst-
fahrzeuge geprüft werden, um der Regelig-
noranz zu begegnen und Kompetenzen zu 
stärken.

Zweitens wird eine Helmpflicht für Rad-, 
Pedelec- und E-Scooter-Fahrende sowie eine 
Absenkung der Motorunterstützung bei Pe-
delecs gefordert. Diese müsse sowohl für E-
Scooter als auch für Radfahrende ernsthaft 
diskutiert werden – angesichts des hohen 
Kopfverletzungsrisikos. Eine Helmpflicht 
für Pedelec-Fahrende sollte vorrangig an-
gesichts des Anteils älterer Nutzerinnen 
und Nutzer gelten und die Abschaltung der 
Elektrounterstützung bereits auf 20 km/h 
gesenkt werden, um den schnellen Hand-
lungs- und Reaktionserfordernissen im zu 
engen innerörtlichen Verkehrsraum gerecht 
zu werden.

Drittens sind die heutigen Bußgelder für 
viele Verstöße unzureichend und müssen 
dem Autoverkehr entsprechend deutlich er-
höht werden.

Und zu guter Letzt muss bundesweit 
durch alle bei der Verkehrssicherheit be-
teiligten Akteure ein Bündnis für optimale 
Rahmenbedingungen in der Präventions-
arbeit geschaffen werden: bessere Vernet-
zung, gemeinsame Entwicklung von Kam-
pagnen, und Feldern durch Synergieeffekte 
und günstigere und effektivere Zielerrei-
chung, sowie zielgruppenorientierte mo-
derne Öffentlichkeitsarbeit unter Nutzung 
zeitgemäßer, vielfältiger Kommunikations-
kanäle. I

ANZEIGE

REISEMARKT

Mittlerer Schwarzwald
Exkl. einger. Komfort-Fewos, ***-****
50-90 m², für 2-4 Pers., ab 70 €/Tag,
Genießen Sie im Schwarzwald viele
interessante Ausflugsmöglichkeiten

und Natur pur. Tel. 0 78 23 / 9 65 65
Machen Sie sich ein Bild unter
 www.mittelschwarzwald.de

Sie werden begeistert sein!
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STVO-NOVELLE 2024

Fortschritt oder 
Feigenblatt?
Mit der im Oktober 2024 in Kraft tretenden StVO-Novelle versprach die 
Bundesregierung einen Paradigmenwechsel hin zu mehr Verkehrssicherheit und 
kommunaler Entscheidungsfreiheit. Grundlage ist das Leitbild der Vision Zero: 
Kein Mensch soll im Straßenverkehr getötet oder schwer verletzt werden. Dieses 
Ziel fand zwar schon Eingang in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung, nicht 
aber in das Gesetz selbst – weder in das Straßenverkehrsgesetz (StVG) noch in 
die StVO. Weitergehende Initiativen der schwarz-roten Koalition sind nicht in 
Sicht. Damit beginnt bereits die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Peter Schlanstein

Was sich tatsächlich geändert hat
Die 57. Änderungsverordnung der StVO 
bringt im Kern drei Neuerungen:

	Ș Mehr Handlungsspielraum für Kommu-
nen: Tempo-30-Zonen dürfen leichter ein-
gerichtet werden, etwa an Schulen, Ki-
tas und Seniorenheimen. Eine „einfache 
Gefahrenlage“ genügt hier nun, anstelle 
der früher geforderten „besonderen Ge-
fahrenlage“. Es reicht also, dass eine er-
kennbare Gefährdung möglich ist – ein 
Nachweis überdurchschnittlicher Unfall-
zahlen wird dort nicht mehr benötigt. Zu-
dem wurde die zulässige Länge von zu-
sammenhängenden 30er-Zonen (der so-
genannte Lückenschluss) von 300 Meter 
(m) auf 500 m erhöht. All das soll es Städ-
ten erleichtern, längere Straßenabschnit-
te als 30-km/h-Zone auszuweisen.

	Ș Neue Schutzziele: Neben Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nennt das StVG 
inzwischen auch Klima-, Umwelt- und 
Gesundheitsaspekte.

	Ș Pflicht zur Aktivierung von Notbremsas-
sistenten bei Lkw: Fahrzeuge über 3,5 t dür-
fen das System nicht mehr deaktivieren. 

Diese Schritte markieren einen Fort-
schritt auf dem Papier, bleiben in Reich-
weite und Wirkung aber ersichtlich be-
grenzt.

Kritik aus Wissenschaft und Praxis
Fachleute und Polizeivertreter beurteilen 
die Reform überwiegend skeptisch.

	Ș Zu enger Anwendungsbereich: Tempo 
30 bleibt die Ausnahme – eine flächen-
deckende Einführung innerorts ist wei-
terhin ausgeschlossen. Kommunen müs-
sen für längere Abschnitte noch immer 
Begründungen liefern.

	Ș Unklare Rechtsbegriffe: Termini wie 
„einfache Gefahrenlage“ oder „besonde-
re örtliche Verhältnisse“ sind gesetzlich 
nicht definiert. Sie schaffen Interpreta-
tionsspielräume statt Rechtssicherheit. 
Das untergräbt die Wirksamkeit der No-
velle und führt dazu, dass viele Kommu-
nen und Polizeidienststellen zurückhal-
tend handeln, um juristische Konflikte zu 
vermeiden.

	Ș Schwache Umsetzbarkeit: Das Abschalt-
verbot für Lkw-Notbremsassistenten ist 
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in der Kontrolle kaum praktikabel. Poli-
zeiliche Diagnosetechnik fehlt, Verstöße 
sind schwer nachweisbar. Die Polizei darf 
bei Routinekontrollen oder kleineren Un-
fällen die Fahrzeugdaten des Notbrems-
assistenten nicht auslesen oder sichern. 
Damit ist eine wirksame Überwachung 
des Abschaltverbots im fließenden Ver-
kehr faktisch unmöglich. Der präventive 
Zweck der Vorschrift verpufft – eine ge-
setzliche Befugnis zur Auswertung der 
Fahrzeugelektronik (§ 36 V StVO) wäre 
dafür erforderlich.

	Ș Fehlende Konsequenz: Eine generelle 
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h in-
nerorts oder ein Tempolimit auf Autobah-
nen wurden politisch ausgeschlossen – 
obwohl beide Maßnahmen laut breitem 
wissenschaftlichen Konsens und inter-
national erdrückend eindeutiger Studi-
enlage erhebliche Sicherheitsgewinne 
bringen würden.

Belege aus Forschung und Praxis
Zahlreiche aktuelle Untersuchungen zei-
gen, dass niedrigere Geschwindigkeiten Le-
ben retten.

	Ș Mainz: Nach Einführung von Tempo 30 
auf Hauptverkehrsachsen halbierten sich 
die Unfallzahlen, die Zahl der Schwerver-
letzten sank deutlich.

	Ș Wales: Seit der landesweiten Begrenzung 
auf 20 mph (≈ 32 km/h) ging die Zahl der 
Verletzten um 25 Prozent zurück – das 
entspricht über 1.000 verhinderten Op-
fern in zwei Jahren.

	Ș London: In 157 Tempo-20-Zonen sanken 
die Gesamtunfälle um 35 Prozent, schwe-
re oder tödliche Verletzungen um 34 Pro-
zent, Kinderunfälle sogar um 46 Prozent.

	Ș Amsterdam: Nach Einführung von 30 
km/h auf Stadtstraßen fielen die Unfall-
zahlen um 11 Prozent, bei Radfahrern 
und Fußgängern um 15 Prozent.

	Ș Ruhr-Universität Bochum: Ein generelles 
Tempolimit von 120 km/h auf Autobah-
nen würde laut aktueller Studie die Zahl 
der Verkehrstoten um 35 Prozent senken.

Internationale Vorbilder wie Helsinki und 
Oslo haben es vorgemacht: Durch konse-
quente Temporeduzierung, sichere Infra-
struktur und strikte Kontrolle sank dort die 
Zahl der Verkehrstoten zeitweise auf null.

Zwischenbilanz: Deutschland im 
europäischen Vergleich
Während europäische Staaten wie Spani-
en Tempo 30 und Wales 20 miles per hour 
(mph) (32 km/h) als Regelfall gesetzlich ver-
ankert haben, bleibt Deutschland bei punk-
tuellen Erleichterungen stehen. Die fortdau-
ernde Stagnation in der Unfallstatistik zeigt 
das Problem: Laut Statistischem Bundes-
amt sank zwar die Zahl der Unfälle im ers-

 TITEL 

DEUTSCHE POLIZEI  01/2026  DP



DP-Autor Peter Schlanstein

ist Lehrender an der Hochschule für 
Polizei und öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen. In der Ver-
kehrsunfall-Opferhilfe Deutschland 
e. V. (VOD) ist Schlanstein ge-
schäftsführender Vorstand. Zudem 
ist er für die Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) als Straßenverkehrs-
experte im Einsatz.

pr
iv

at

ten Halbjahr 2025 um 2 Prozent, die Zahl der 
Verkehrstoten stieg jedoch leicht auf 1.322 (+ 
25 Personen). Von einer echten Annäherung 
an die Vision Zero kann keine Rede sein.

Konsequenzen für die polizeiliche 
Verkehrssicherheitsarbeit
Für die Polizei bedeutet die Novelle vorwie-
gend mehr Kontrolle bei gleichen Ressour-
cen.

	Ș Die Zahl der Geschwindigkeitsüberwa-
chungen müsste steigen, um die Wirk-
samkeit neuer 30-Zonen zu sichern.

	Ș Gleichzeitig fehlen vielerorts Personal 
und Messtechnik.

	Ș Unklare Rechtsbegriffe erschweren die 
Vollzugspraxis und führen zu unter-
schiedlichen Entscheidungen in den 
Bundesländern.

Damit droht, dass gut gemeinte Vorschriften 
in der Praxis verpuffen.

Kein Paradigmenwechsel, sondern 
ein Zwischenschritt
Die StVO-Novelle 2024 ist ein politisches Si-
gnal, kein struktureller Wandel. Sie öffnet 
Türen, geht aber nicht hindurch.

Wesentliche Sicherheitsmaßnahmen 
bleiben ausgespart, rechtliche Unklarhei-
ten bestehen fort, und die polizeiliche Um-
setzung ist unzureichend vorbereitet.

Wer die Vision Zero ernst meint, muss 
weitergehen:

	Ș Tempo 30 innerorts als Regelfall,
	Ș flächendeckende Überwachung und 

Sanktionen,
	Ș bessere technische Ausstattung der Po-

lizei.

Nur so kann aus einem symbolischen Akt 
tatsächlich ein Paradigmenwechsel werden.

RADVERKEHR IN DIE PFLICHT NEHMEN

Gefährliches Privileg
Die Vorteile des Radfahrens liegen auf der Hand: Es ist emissionsfrei, 
kostengünstig, platzsparend und fördert die Gesundheit. In Zeiten von 
Klimawandel, Luftverschmutzung und Bewegungsmangel trägt kein modernes 
Verkehrskonzept ohne das Fahrrad. Entsprechend engagieren sich seit 
Jahrzehnten Verbände und Initiativen dafür, den Radverkehr vor allem in Städten 
zu stärken. Weg von der früheren „autogerechten Stadt“, hin zu moderner 
Mobilität – das war lange ein mühsamer Weg, der mit klaren Forderungen nach 
Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmenden verbunden war. Dieses Anliegen 
war berechtigt und notwendig.

Kirsten Lühmann

In den vergangenen zehn Jahren hat die 
Fahrradförderung eine neue Dynamik 

erlebt. Der Boom des Pedelecs erweiterte 
die Nutzungsmöglichkeiten – ob für ältere 
Menschen, im Trekking- und Mountainbike-
sport oder für den Transport von Kindern 
und Waren mit Lastenrädern. Umwelt- und 
Klimathemen rückten durch Bewegungen 
wie „Fridays for Future“ in den Fokus vieler 
junger Menschen und fanden sich verstärkt 
in der Politik wieder. Gleichzeitig wuchs der 
Pkw-Bestand weiter, Autos wurden größer, 
Städte mussten umplanen – Mobilitätskon-
zepte mit starkem Radverkehrsanteil wurden 
unausweichlich.

Das Bundesverkehrsministerium hat 
den Nationalen Radverkehrsplan und da-
mit umfangreiche Investitions- und Förder-
programme auf den Weg gebracht, ein Rad-
verkehrsreferat geschaffen und eine Rad-
verkehrsbeauftragte eingesetzt. Das Land 
Berlin erhielt nach Jahren intensiver Bemü-
hungen lokaler Initiativen und einem erfolg-
reichen Volksentscheid 2018 ein Mobilitäts-
gesetz, das vorrangig den Radverkehr för-
dern und sogar priorisieren sollte – es hieß 
darum ursprünglich auch „Fahrradgesetz“.

Den Höhepunkt erlebten wir in der Co-
rona-Krise, als sich das individuelle Mobi-
litätsbedürfnis in der breiten Gesellschaft 

 AUSGESPROCHEN  
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Polizeicheck an einem Fahrrad in Berlin.
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mit einem Schlag veränderte. Alle woll-
ten Fahrrad fahren. Die Lager der Händler 
wurden leergekauft und die Preise für Ge-
brauchte stiegen deutlich. Es wurden vieler-
orts sogenannte Pop-up-Radwege geschaf-
fen. Da sich die Verkehrsleistung der Autos 
verringerte und der Bedarf an Fahrradinfra-
struktur stieg, wurden zum Beispiel in Ber-
lin kurzerhand ganze Fahrspuren tempo-
rär zu Radverkehrsanlagen umgewidmet. 
Es lief also ganz gut für den Radverkehr! 
Nur das Thema Sicherheit kam manchmal 
zu kurz – und das nicht bei den Rahmen-
bedingungen, sondern bei den Radfahre-
nden selbst. Neben der Gleichbehandlung 
und den Rechten kamen die notwendigen 
Pflichten in der Ansprache oft zu kurz. Da-
bei bildet das richtige und sichere Verhalten 
die stärkste Einflussgröße auf die Unfallver-
meidung.

Radverkehrssicherheit

Das Fahrrad spielt auch für die Präventions-
arbeit eine zentrale Rolle, vorwiegend in der 
Verkehrs- und Mobilitätserziehung von Kin-
dern. Es ist unser erstes Verkehrsmittel und 
begleitet auch die Arbeit der Verkehrswacht 
seit ihren Anfängen vor 100 Jahren. Von der 
Kita über die wichtige Radfahrausbildung in 
der Grundschule hin zum Radfahrtraining 
in der Sekundarstufe werden nicht nur Fahr-
fähigkeiten, sondern auch Regeln und siche-
res Verhalten vermittelt. So bereiten wir jun-
ge Menschen auf die Anforderungen im Stra-
ßenverkehr vor und geben ihnen auch ein 
Verantwortungsgefühl mit auf den Weg. Wir 

haben also ein großes Interesse an der För-
derung des Radverkehrs.

Natürlich braucht es dafür sichere Rah-
menbedingungen. Da sind wir uns einig. 
Auch die Verkehrswacht setzt sich für gute 
Radinfrastruktur, den Schutz von „Schwä-
cheren“ und ein respektvolles Miteinander 
ein. Doch eine privilegierte Sonderstellung 
resultiert daraus nicht. Die Gleichbehand-
lung auf Augenhöhe verlangt, den Radver-
kehr in die Pflicht zu nehmen und nicht nur 
die Rechte zu stärken.

Dass das ausgezeichnet zusammen funk-
tionieren kann, beweisen die Fahrradstaf-
feln der Polizei. Seit 2014 sind sie zum Bei-
spiel als eigene Einheit innerhalb der Ber-
liner Polizei im Zentrum der Hauptstadt 
unterwegs. Ihr Auftrag ist klar: die Sicher-
heit des Radverkehrs erhöhen. Dazu gehört 
natürlich, zugeparkte Radwege zu befreien 
und Gefährdungen für Radfahrende zu er-
kennen und zu beseitigen. Aber sie kont-
rollieren genauso Gehwegradeln oder Rot-
lichtsünden und ahnden die Handynutzung 
auf dem Sattel. Dabei gibt es regelmäßig Ge-
spräche mit den Menschen, um Einsicht und 
Verständnis zu schaffen. Das wirkt! Gerade 
Radfahrende schätzen die notwendige Auf-
merksamkeit und die Ansprache auf Au-
genhöhe – so von Radelnden zu Radeln-
den. Mehr noch: Die Verkehrssicherheit 
im Einsatzgebiet hat sich messbar erhöht. 
Das ergab eine Evaluation des Pilotprojekts 
durch die Unfallforschung der Versicherer. 
Das überzeugt. Und so spricht sich die DVW 
seit 2017 für Fahrradstaffeln aus, denn eine 
sinnvolle Verkehrsüberwachung trägt zur 

Sicherheit auf den Straßen bei. Dafür muss 
es aber auch sinnvolle Regelungen geben. 
Und hier gibt es noch Lücken.

Sonderstellung überdenken

Das Fahrrad hat in einigen Bereichen eine 
Sonderstellung als Fahrzeug. Es gibt keine 
Altersbeschränkung, keine verpflichtende 
Schutzkleidung, es wird keine Fahrausbil-
dung oder Zulassung benötigt. Was davon 
geändert werden sollte, darüber lässt sich 
streiten. Worüber sich jedoch nicht streiten 
lässt, ist die Fahrtüchtigkeit. Wer ein Fahr-
zeug sicher führen will, muss körperlich 
und geistig fit sein. Beim Alkohol haben wir 
im Kraftfahrzeugbereich klare Grenzen, die 
uns zeigen, wann das nicht mehr der Fall ist. 
Als absolut fahruntüchtig gilt, wer 1,1 Pro-
mille oder mehr Alkohol im Blut hat. Dar-
unter (ab 0,5 Promille) haben wir es mit ei-
ner Ordnungswidrigkeit (OWi) und strengen 
Sanktionen zu tun – auch ohne Auffälligkei-
ten. Wir reden über Fahrverbote und mögli-
che Fahreignungsuntersuchungen.

Doch wenn jemand so viel Alkohol intus 
hat, kann er oder sie noch „beruhigt“ aufs 
Fahrrad steigen. Einen OWi-Tatbestand gibt 
es hier nicht. Erst ab 1,6 Promille können 
Betrunkene belangt werden. Dann sind wir 
aber bei einer Straftat mit entsprechend hö-
herem Sanktionsrahmen. Ein gefährliches 
Privileg, das keinen erkennbaren Sinn hat. 
Diese Situation ist für die Verkehrssicher-
heit schlichtweg inakzeptabel. Mit der För-
derung des Radverkehrs kann das jedenfalls 
nicht gerechtfertigt werden, und eine Ver-
harmlosung von Alkohol im Straßenverkehr 
möchte man nicht unterstellen.

Die DVW kennt bei dem Thema kein Par-
don. Wir setzen uns seit Jahren für einen 
OWi-Tatbestand „Alkohol im Radverkehr“ 
ein – und zwar bei der bekannten Grenze 
der absoluten Fahruntüchtigkeit. Das ist 
nicht nur ein klares Signal für mehr Sicher-
heit, sondern auch für die Gleichbehand-
lung von Kfz- und Radverkehr.

Nun könnte man sagen, das mit dem Al-
koholkonsum auf dem Sattel sei nur ein lan-
ges Versäumnis, und das würde man heute 
nicht mehr so machen. Stimmt leider nicht. 
Seit 2024 ist Cannabis in Deutschland (teil-)
legalisiert. Irgendwann wurden auch die 
notwendigen Grenzwerte für den Straßen-
verkehr festgelegt. Wer ein Kraftfahrzeug 
führt und 3,5 (oder mehr) Nanogramm des 

DVW-Position zu Promille-
grenzen beim Radfahren
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SCHÖNEBERGER FORUM 2025

Verbindlicher Gesundheitsschutz
Im November vergangenen Jahres durfte ich in meiner Rolle als Vorsitzender des 
Bundesfachausschusses Arbeits- und Gesundheitsschutz der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) am Schöneberger Forum 2025 in der Hauptstadt teilnehmen. Es 
zeigte sich sehr deutlich, dass der gesamte öffentliche Dienst verbindliche 
Strukturen für Gesundheitsschutz, Prävention und Mitbestimmung, besonders in 
diesen unruhigen Zeiten, benötigt. Steigende Arbeitsbelastung, 
Fachkräftemangel und psychische Belastungen bringen die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst an ihre Grenzen. Die Diskussionen innerhalb des Forums 
haben diese Sorgen eindrucksvoll bestätigt.

Dirk Tschöke

Rasch zeichnete sich ab, dass es eine zu-
verlässige Verwaltung nicht ohne ge-

sunde Arbeitsbedingungen geben kann. Das 
gilt insbesondere für den täglichen Dienst 
unserer Kolleginnen und Kollegen und wur-
de durch die GdP bereits mehrfach aufge-
worfen. Konsequentes und systematisches 
Handeln von Bund, Ländern und Kommunen 
ist gefordert.

Folgende Forderungen an die Arbeitge-
ber haben sich während des Forums mani-
festiert:

	Ș 1. Gesundheitsschutz muss zur 
Chefsache werden.
Behördenleitungen müssen Verantwor-
tung übernehmen, ein Gesundheitsma-
nagement verbindlich aufbauen – und 
dieses auch leben.

	Ș 2. Gefährdungsbeurteilungen müssen 
verpflichtend, vollständig und 
regelmäßig erfolgen.
Vor allem psychische Belastungen dürfen 
nicht länger ignoriert werden.

	Ș 3. Psychische Gesundheit muss 
gleichberechtigt betrachtet werden.
Stress und Überlastung sind arbeitsbe-
dingte Risiken. Diese müssen als solche 
behandelt werden.

	Ș 4. Mitbestimmung stärken, nicht 
schwächen.
Personalräte sind zentrale Akteure für 
gute Arbeitsbedingungen. Ihre Beteili-
gungsrechte dürfen nicht eingeschränkt, 
sondern müssen ausgebaut werden.

	Ș 5. Investitionen in Prävention wirken – 
und sie sind notwendig.
Gute Arbeit, Gesundheitsschutz und si-
chere Arbeitsbedingungen sichern Moti-
vation, Qualität und Leistungsfähigkeit. 
Sparpolitik auf dem Rücken der Beschäf-
tigten ist keine Option.

Gesundheitsschutz darf keine freiwillige 
Leistung mehr sein. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen leisten eine unverzichtbare Arbeit 
für Staat und Gesellschaft. Dafür können 
wir ein entschlossenes und vorausschau-
endes Handeln erwarten und sollten dies 

 INNENLEBEN  

Wirkstoffs THC je Milliliter Blutserum hat, 
begeht eine OWi. Das gilt übrigens auch auf 
E-Scootern. Auf dem Fahrrad gibt es jedoch 
keine Grenzwerte. Auf dem Fahrrad darf 
also „munter“ gekifft werden – bei Ausfall-
erscheinungen folgt jedoch die ganze Härte 
der strafrechtlichen Maßnahmen! Wie das 
erklärt werden soll, bleibt wohl ein Mysteri-
um. Auch hier benötigen wir dringend eine 
Nachbesserung der Regelungen.

Ohne das Fahrrad läuft es in einer mo-
bilen Gesellschaft nicht. Den Radverkehr 
zu fördern, ist darum essenziell, aber nicht 
ohne Weiteres – denn die Sicherheit darf 
nicht auf der Strecke bleiben. Wir müssen 
Radfahrende schützen, ohne sie in Schutz 
zu nehmen. Sie tragen wie alle anderen Ver-
antwortung, mit ihrem Verhalten und nach 
ihren Möglichkeiten aktiv zur Unfallvermei-
dung beizutragen. Und an diese Verantwor-
tung dürfen wir sie erinnern. I
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GdP-Bundesvize Alexander Poitz verdeutlichte mit Blick auf den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz die hohen Belastungen der Polizeibeschäftigten im täglichen Dienst. 

DP-Autorin  
Kirsten Lühmann

geboren 1964 in Oldenburg, trat 
1983 als eine der ersten 
uniformierten Schutzpolizistinnen 
im mittleren Dienst in Nieder-
sachsen ihren Dienst an. Von 1999 
bis 2002 absolvierte sie ein 
Studium, das sie mit dem Ab-
schluss zur Diplom-Verwaltungs-
wirtin (FH) für den gehobenen 
Polizeidienst abschloss. Von 2009 
bis 2021 war Lühmann Mitglied des 
Deutschen Bundestages und ab 
2014 verkehrspolitische Sprecherin 
der SPD-Bundestagsfraktion. Seit 
2021 ist sie Vizepräsidentin der 
Landesverkehrswacht Nieder-
sachsen e. V. sowie seit November 
2024 Präsidentin der Deutschen 
Verkehrswacht e. V. Sie übernimmt 
damit eine führende Rolle in der 
Verkehrssicherheitsarbeit 
Deutschlands.
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Waschmaschine  
der Seele
Wer zum Schichtbeginn den Streifen-

wagen startet, ins Halbgruppenfahr-
zeug klettert, aus der Rufbereitschaft zum 
Ereignisort fährt, weiß nie, was die nächsten 
Stunden für ihn oder sie bereithalten mögen. 
Ob man die Schicht als herzlich bedankter 
Freund und Helfer beendet oder einen der 
traurigsten Tage seines Berufslebens er-
tragen hat, ist zu Dienstbeginn nicht aus-
gemacht. Nicht selten besteht der operative 
Dienst aus dramatischen, emotional auf-
wühlenden, hochintensiven Ereignissen. 
In diesen bekommt man das ganze, kaum 
vorstellbare Elend der Welt, der menschli-
chen Tragödien und des Leids wie in einem 
Brennglas ganz persönlich präsentiert. Zu-
gleich durchlebt man, was sich eines Tages 
in der eigenen Gefühl-, Gedanken- und Er-
innerungswelt zur „persönlichen Einsatz-
erfahrung“ verdichten wird.

Der persönliche Begleiter
Schockartige Reaktionen, eigene Angstge-
fühle, Mitleid, Entsetzen stellen sich un-
vermittelt ein und werden doch so oft in 
der Einsatzsituation selbst beiseitegescho-
ben, um selbst funktionieren zu können. Ist 
nach dem Einsatz der Bericht geschrieben, 
die notwendige Polizeialltagsbürokratie be-
dient, die Waffe wieder im Schließfach, die 
Weste im Schrank, bleiben aber doch Herz 
und Kopf noch voll und kommen mit dabei. 
Außerhalb der Dienststelle bleiben sie per-
sönlicher Begleiter der nächsten Zeit: mit Ge-
fühlen, wiederkehrenden Gedanken, immer 
wieder aufblitzenden Bildern des Erlebten 
und vielleicht auch Durchlittenem.

Das flaue Gefühl
Sensible, aufmerksame Partner, Freunde, 
Familienangehörige, Kolleginnen und Kolle-
gen bemerken das sofort und sprechen einen 
an. Und man selbst merkt es auch: an kör-
perlichen Reaktionen wie dem berühmten 
Kloß im Hals, Appetitlosigkeit, kreisenden 
Gedanken, einem flauen Gefühl im Magen, 
schlechterem Schlaf. Die große Waschma-

schine unserer Seele benötigt Zeit und das 
richtige Programm, um traumatisch erlebte 
Situationen zu verarbeiten. Damit sie nicht 
zu einer Dauerbelastung des eigenen Lebens 
werden, sondern für sich selbst als Teil der 
eigenen beruflichen Lebenserfahrung ein-
geordnet und akzeptiert werden können.

Die Balance finden
Dafür gibt es zum einen viele hilfreiche 
Menschen an der Seite – Angehörige, Freun-
de, Polizeiseelsorger, Kriseninterventions-
teams und einige mehr. Aber nicht jede und 
nicht jeder möchte sich sofort an Dritte wen-
den. Für alle diejenigen, die Zeit und Raum 
benötigen, die das „erst mal mit sich selbst 
ausmachen“, die auf ihren Körper Obacht 
geben und ihren eigenen Weg suchen, trau-
matische Diensterlebnisse in produktiver 
Art und ganz mit sich selbst aufzuarbeiten, 
hat die GdP Marianne Ludwig, Traumathera-
peutin und langjährige Polizeiseelsorgerin, 
um praktische Tipps gebeten. Sie erläutert, 
mit welchen relativ einfachen Mitteln und 
Methoden man traumatisch Erlebtes ausba-
lancieren und gut reagieren kann. I

Man kann diese kleine Serie in den kommen-
den Monaten sammeln, immer wieder ein-
mal zum Gegenstand des Dienstunterrichts 
machen, bei dramatischen Ereignissen in der 
eigenen Dienstgruppe hervorholen, nachle-
sen, kopieren und weitergeben. Wir hoffen 
sehr, dass die kleine praktische „Bedienungs-
anleitung für die Waschmaschine der Seele 
nach dem Dienst“ viele Kolleginnen und Kol-
legen zum Ausprobieren ermutigt und wirk-
sam hilft.

 INNENLEBEN  

auch einfordern. Statt kurzfristiger Entlas-
tungen braucht es langfristige Strukturen. 
Statt Notmaßnahmen braucht es Prävention. 
Und statt Lippenbekenntnissen braucht es 
verbindliche Standards, Kontrolle und Mit-
bestimmung. Gute Arbeit ist möglich – je-
doch nur, wenn Gesundheit nicht als Kos-
tenfaktor, sondern als Grundvoraussetzung 
betrachtet wird.

Sich unterstützen und beraten lassen 
Naturgemäß konnte ich nicht in allen Berei-
chen und Themen mit dem Gesagten voll-
ständigen Konsens erzielen, denn: Es dreh-
te sich ja bei einer Veranstaltung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) nicht 
alles um die Polizei. Deutlich konnte ich je-
doch die positive Resonanz auf die Teilnah-
me unseres stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden Alexander Poitz wahrnehmen.

Was mich dennoch nachdenklich stimmt, 
ist, dass das Thema Arbeitsschutz zwar end-
lich einmal ernst genommen wird. Dennoch 
habe ich nicht einmal vernommen, dass 
sich Personalräte und Gewerkschaftsver-
treter die Unterstützung und Beratung der 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der Be-
triebsärzte vor Ort in den jeweiligen Dienst-
stellen geholt hätten.

Weit überwiegend sind in den Polizeien 
die Kolleginnen und Kollegen des Arbeits-
schutzes und des Betriebsmedizinischen 
Dienstes zugewandt, ansprechbar und aus-
kunftsfreudig. Zahlreiche Probleme ließen 
sich über Interaktion im Vorhinein klären 
oder zumindest konkretisieren. Damit könn-
ten Forderungen seitens der Personalvertre-
tungen in Sachen Arbeits- und Gesundheits-
schutz gut untermauert werden. Einfach mal 
machen. I

DP-Autor Dirk Tschöke (r.) mit dem für den 
BFA Gesundheits- und Arbeitsschutz 
zuständigen GdP-Vorstand Hagen Husgen.

Sven Hüber ist stellvertretender 
Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP).
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DP-Gesprächspartnerin 
Marianne Ludwig

ist evangelische Pfarrerin, Diplom-
Pädagogin, Supervisorin und 
Traumatherapeutin. Die Mutter von 
drei erwachsenen Kindern 
arbeitete bis zu ihrer Pensionierung 
2024 überwiegend in der Spezial-
Seelsorge. 2007 kam sie als Polizei-
pfarrerin zur Bundespolizei, 2015 
wechselte sie zur Landespolizei 
Berlin. Die Einsätze im Kontext des 
Anschlages am Berliner Breit-
scheidplatz im Jahr 2016 führten sie 
in die Weiterbildung zur Trauma-
therapeutin. Die Heilerlaubnis als 
Heilpraktikerin (Psychotherapie) 
erhielt sie im Jahr 2021. Sie arbeitet 
heute als Traumatherapeutin mit 
eigener Praxis in Berlin.
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„Mir stockte  
der Atem!“ (Teil 1)

Unser Atem ist im wahrsten Sinne des 
Wortes lebensnotwendig. Er ist die 

Schnittstelle zwischen Körper und Geist 
und kann uns helfen, unsere Emotionen zu 
regulieren. Es ist zum Beispiel nicht möglich, 
langsam und tief zu atmen und gleichzeitig 
von Schrecken und Angst gepackt zu sein. 
Wer seinen Atem also bewusst einsetzt, um 
eine schlimme Situation zu bewältigen, ver-
fügt über ein einzigartiges Erste-Hilfe-Inst-
rument.

Wie funktioniert das? Um das zu verstehen, 
lohnt es, den eigenen Atem einmal zu be-
obachten.

Vielleicht nehmen Sie – je nach Situati-
on – unterschiedliche Atemmuster bei sich 
wahr. In welchen Situationen atmen Sie 
flach und schnell, wann atmen Sie langsam 
und tief? Können Sie die kleine Pause nach 
der Ausatmung wahrnehmen?

Unser Atemrhythmus zeigt zuverlässig 
an, wie wir gerade gefühlsmäßig dran sind. 
Sind wir entspannt, atmen wir vor allem ru-
hig und gleichmäßig in den Bauch. Das ist 
die sogenannte Zwerchfellatmung, denn 
das Zwerchfell schwingt bei der Einatmung 
in Richtung Bauchraum und der Bauch 
wölbt sich nach außen. In der Ausatmung 
schwingt das Zwerchfell zurück in Richtung 
Brustkorb und entspannt sich. Diese Ent-
spannung ist wichtig, um etwa die Stimme 
frei nutzen zu können.

Sind wir dagegen angespannt oder ha-
ben Angst, atmen wir flach, schnell und in 
den Brustbereich („Brustatmung“). So ver-
größert sich das Lungenvolumen und unser 
Körper wird für kurze Zeit mit mehr Sauer-
stoff versorgt. Wir sind dann kurzfristig in 
der Lage, schneller zu reagieren und mehr 
zu leisten. Das ist bei körperlicher Anstren-
gung notwendig, geschieht aber auch un-
willkürlich in Stress-Situationen. Dennoch 
ist die Brustatmung auf Dauer ineffizient, 
da nur der obere Teil der Lunge genutzt und 
die Muskulatur zwischen den Rippen über-
beansprucht wird. Wenn die Brustatmung 

bei chronischem Stress dominiert, kann sich 
das Zwerchfell nicht gut entspannen und die 
Stimme klingt gepresst.

Ein gesunder Mensch nutzt beides: die 
Brust- und die Bauchatmung. Die Bauch-
atmung sollte deutlich überwiegen. Nur so 
funktioniert der Austausch von Kohlendi-
oxid und Sauerstoff optimal.

Es gibt noch ein Atemmuster, das Polizei-
kräfte gut kennen. Werden wir plötzlich und 
unerwartet mit etwas konfrontiert, was uns 
augenscheinlich bedroht, halten wir unwill-
kürlich für einen Moment die Luft an („Mir 
stockt der Atem!“). Diese Schrecksekunde 
nutzt unser Körper, um sich blitzschnell auf 
Kampf- oder Fluchtreaktion vorzubereiten.

Die gute Nachricht: Wenn wir unsere Atem-
muster kennengelernt haben, können wir 
sie bewusst einsetzen. Mit etwas Übung 
und/oder Anleitung ist es möglich, auch in 
Stress-Situationen die Atmung zu verlangsa-
men und uns selbst zu regulieren. Dafür nut-
zen Sie am besten die Bauchatmung. Um An-
spannung effektiv zu lösen, verlängern Sie 
die Ausatmung und lassen Sie – wenn mög-
lich – eine kleine Atempause zu.

Gut eignet sich folgende Methode („4-7-
11“): Legen Sie eine Hand auf die Brust und 
die andere auf den Bauch. Nun atmen Sie 
durch die Nase ein und zählen dabei auf 
„vier“. Atmen Sie aus und zählen Sie auf 
„sieben“. Nutzen Sie gern dazu die soge-
nannte Lippenbremse: Spitzen Sie die Lip-
pen und atmen wie durch einen Strohhalm 
aus. So erhöht sich der Luftwiderstand, die 
Ausatmung verlängert sich wie von selbst in 
den Bauchraum. Vielleicht ist eine Atempau-
se nach der Ausatmung möglich? Eine Se-
kunde reicht für den Anfang.

Am besten machen Sie diese Übung etwa 
elf Minuten lang, etwa mithilfe einer Stopp-
uhr. Scannen Sie danach kurz einmal durch 
Ihren Körper: Was hat sich verändert?

Diese und andere Übungen können des-
halb unsere Stimmungslage verändern, weil 
unser Atemsystem eng gekoppelt ist mit un-

serem Nervensystem. Mit dem Atem besteht 
die einzigartige Möglichkeit, das Nerven-
system zu beeinflussen, ja, sogar den Herz-
schlag zu verlangsamen. Warum und wie 
das funktioniert, darum soll es in der DP-
Februar-Ausgabe gehen. I

Weitere Informationen  
zur Traumapraxis

 INNENLEBEN  
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„Schifoan“ um die Wette
Die GdP Bayern lädt zu den 30. Internationalen offenen Polizeiski-Meisterschaften nach 
Oberjoch ins Allgäu ein. Das schneeweiß-grüne Sportevent findet vom 6. bis 8. Februar 
statt. Der Anmeldeschluss ist der 1. Februar.

Anmeldung, Programm und 
weitere Informationen verbergen  
sich hinter dem QR-Code.
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Marco Feldmann

Über unseren Dachverband, den Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB), konnte die Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) voraussichtlich 
einen großen Erfolg für unsere Mitglieder er-
zielen. Im Steueränderungsgesetz für das 
kommende Jahr 2026 ist vorgesehen, dass 
Gewerkschaftsbeiträge zusätzlich zum Ar-
beitnehmerpauschbetrag steuerlich geltend 
gemacht werden können. Bislang war dies 
nur im Rahmen des Arbeitnehmerpausch-

betrages – und nicht von diesem losgelöst 
– möglich. Der Arbeitnehmerpauschbetrag 
lag zuletzt bei 1230 Euro.

Dies wird sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit mit Eurer Steuererklärung 2026 ändern.

Jetzt liegt der Ball bei der Politik, genau-
er gesagt beim Bundesrat. Denn dieser muss 
dem Vorhaben – nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe – noch zustimmen.

Wir bleiben dran und halten Euch mit 
Blick auf finanzielle Entlastungen auf dem 
Laufenden.
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